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Stadt Gronau

A k t i v s e i t e

31.12.2021 31.12.2021
€ € € € € € T€

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen 1. Eigenkapital

Leistungsfähigkeit 5.555.017,33 5.287.027,45 1.1 Allgemeine Rücklagen 63.207.428,72 63.130.336,33

1.2 Sonderrücklage 0,00 0,00
1. Anlagevermögen 1.3 Ausgleichsrücklage 42.993.738,88 27.312.735,19
   1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 467.529,73 435.480,78 1.4 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss -1.578.042,77 15.681.003,69

104.623.124,83 106.124.075,21
   1.2 Sachanlagen

       1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- 2. Sonderposten
                 gleiche Rechte     2.1 für Zuwendungen 116.514.884,27 116.844.517,74

             1.2.1.1 Grünflächen 42.452.277,35 42.876.177,63     2.2 für Beiträge 18.758.926,54 18.317.642,65

             1.2.1.2 Ackerland 3.983.861,55 4.113.126,53     2.3 für den Gebührenausgleich 483.416,67 208.581,98
             1.2.1.3 Wald, Forsten 1.388.657,92 1.378.243,58     2.4 Sonstige Sonderposten 3.617.229,58 3.702.655,18
             1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 20.347.226,07 19.459.676,03 139.374.457,06 139.073.397,55

68.172.022,89 67.827.223,77 3. Rückstellungen
    3.1 Pensionsrückstellungen 63.829.102,00 61.137.010,00

       1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
             1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 6.697.016,46 3.515.249,64     3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2.897.663,68 3.507.539,20
             1.2.2.2 Schulen 74.298.668,60 73.238.712,82     3.4 Sonstige Rückstellungen 18.664.642,28 10.759.677,24

             1.2.2.3 Wohnbauten 2.992.276,96 3.079.143,42 85.391.407,96 75.404.226,44
             1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 36.076.262,47 29.603.960,92

120.064.224,49 109.437.066,80 4. Verbindlichkeiten

    4.1 Anleihen 0,00 0,00

       1.2.3 Infrastrukturvermögen     4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

             1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 32.074.779,10 32.019.418,65          4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00

             1.2.3.2 Brücken und Tunnel 23.404.909,10 22.650.584,75          4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00

             1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und          4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00

                          Sicherheitsanlagen 0,00 0,00          4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00

             1.2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen 89.691,99 29.737,93          4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 140.819.980,55 101.126.337,21

             1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen 140.819.980,55 101.126.337,21

                          und Verkehrslenkungsanlagen 68.572.037,59 69.016.117,70
             1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 153.379,66 183.012,46     4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur

124.294.797,44 123.898.871,49           Liquiditätssicherung 0,00 13.046.156,20

       1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 224.582,66 236.743,33     4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-

       1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 128.587,46 131.494,52           aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 336.585,59 344.728,81

       1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5.631.968,84 4.423.539,18

       1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.198.987,93 5.867.572,14     4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

       1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 25.028.312,23 21.146.631,02           Leistungen 5.886.863,16 4.705.331,41

37.212.439,12 31.805.980,19

349.743.483,94     4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.441.388,04 3.434.636,65

   1.3 Finanzanlagen

       1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 31.182.531,34 31.182.532,34     4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 22.022.684,46 7.587.838,34

       1.3.2 Beteiligungen 28.913,08 28.913,08

       1.3.3 Sondervermögen 44.584.025,96 35.781.791,00     4.8 Erhaltene Anzahlungen 11.935.134,18 11.660.679,08

       1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.841.953,58 1.617.299,31 182.442.635,98 141.905.707,70

       1.3.5 Ausleihungen

             1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 636.145,32 685.738,25 5. Passive Rechnungsabgrenzung 4.287.303,04 5.191.323,89

             1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen 0,00 0,00

             1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen 16.000,00 32.000,00
             1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 66.344,78 99.260,55

78.355.914,06 69.427.534,53
428.566.927,73

2. Umlaufvermögen

   2.1 Vorräte

       2.1.1. Ökopunkte 5.491.317,36 5.163.753,37
       2.1.2  Zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke 26.910.286,97 22.563.525,59

       2.1.3 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
32.401.604,33 27.727.278,96

   2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

                und Forderungen aus Transferleistungen 15.864.986,59 13.938.512,04

       2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 625.061,80 1.741.543,79

       2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 772.885,15 343.280,67
17.262.933,54 16.023.336,50

   2.3 Liquide Mittel 16.624.487,56 17.781,98

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 15.707.958,38 15.811.148,34

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

516.118.928,87 467.698.730,79 516.118.928,87 467.698.730,79

Bilanz zum 31.12.2022
P a s s i v s e i t e
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²Ë�ª¬��¬E

$}¤̄��~̄��}±}�

$24¥++4§6,¦59

$+¦++

$�ª©FFª��Ë¬
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Ÿ,35,©3578̂8©
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$ĒEE

$±́±±

$+̂++

$+̂++

$+̂++

$+̂++

$+̂++

$ĒEE
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�̧�²̧�¹²¥³±́±±

$+̂++

$+̂++

$+̂++

$+̂++

$ĒEE
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Anhang des Jahresabschlusses 2022
der Stadt Gronau (Westf.)

1 Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2022 der Stadt Gronau (Westf.) wurde gemäß § 95 der Gemeindeordnung
NRW (GO NRW) in Verbindung mit § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Maßgaben der
KomHVO NRW aufgestellt. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung,
der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang. Ein Lagebericht ist beizufügen.

Gemäß § 45 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Posten der Ergebnisrechnung sowie
die in der Finanzrechnung nachgewiesenen Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Fi-
nanzierungstätigkeit zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schät-
zungen ist zu beschreiben. Die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhält-
nisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen er-
geben können, sind ebenfalls zu erläutern.

Die Gliederung der Bilanz zum 31.12.2022 entspricht der Bilanzgliederung gemäß § 42 Abs. 3
und 4 KomHVO NRW.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalspiegel, ein Ver-
bindlichkeitenspiegel, eine Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen und eine
Übersicht der Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW beizufügen.

Da die Stadt Gronau keinen Gesamtabschluss aufstellt, ist dem Anhang zusätzlich eine Über-
sicht über die Aufwendungen und Erträge mit zu konsolidierenden Unternehmen nach § 38 Abs.
2 Satz 2 KomHVO NRW beizufügen.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden für den Jahresabschluss 2022 wurde nach
den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Buchführung unter Beachtung der Regelungen der
§§ 33 bis 37 KomHVO NRW vorgenommen. Insbesondere wurden folgende Grundsätze
beachtet:

 Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewer-
tet.

 Es wurde vorsichtig bewertet, d.h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum
Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, selbst wenn sie erst zwischen
dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt ge-
worden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert
waren.

 Vermögensgegenstände wurden in die Bilanz aufgenommen, wenn die Stadt Gronau daran
das wirtschaftliche Eigentum hat und diese selbständig verwertbar sind. Als Anlagevermö-
gen wurden Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der
Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau zu dienen.

 Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte
der Vermögensgegenstände gelten gem. § 92 Abs. 2 GO NRW als Anschaffungs- oder
Herstellungskosten. Vermögenszugänge im laufenden Jahr werden mit den Anschaffungs-
/Herstellungskosten bewertet. Die aktivierten Eigenleistungen werden seit 2014 nach HOAI
bewertet.
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 Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist,
wurden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen ver-
mindert. Die Nutzungsdauern entsprechen der Abschreibungstabelle der Stadt Gronau, die
die Vorgaben der NKF-Rahmentabelle (Anlage 15 zu § 36 KomHVO NRW) berücksichtigt.

 Selbständig nutzbare, abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren
Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatz-
steuer nicht überschreiten (geringwertige Vermögensgegenstände), sind unmittelbar als
Aufwand verbucht worden.

 Es bestehen Festwerte für den Medienbestand der Stadtbücherei, die persönliche Schutz-
ausrüstung der Feuerwehr, die Zaunanlagen auf Spielplätzen, die Einrichtung der Natur-
wissenschaftlichen Räume der Euregioschule sowie für Bäume in Grünanlagen, auf Spiel-
plätzen und auf Infrastrukturanlagen. Bewertungseinheiten wurden zudem für die Einrich-
tung der Feuerwache Gronau (Gruppenbewertung) gebildet.

 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert bilan-
ziert. Ausfallrisiken wurden durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

 Erhaltene Zuwendungen für Investitionen wurden auf der Passivseite als Sonderposten bi-
lanziert und werden über die Nutzungsdauer des Hauptanlagegutes aufgelöst.

 Rückstellungen wurden nach den Regelungen des § 37 KomHVO NRW gebildet und mit
dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.
Der Wert der Pensionsrückstellungen wurde auf Grund einer versicherungsmathemati-
schen Bewertung berechnet. Die Berechnungen erfolgten im Auftrag der Kommunale Ver-
sorgungskassen Westfallen-Lippe (kvw) durch die HEUBECK AG, Köln. Bei den Berech-
nungen sind die biometrischen Grundlagen der Richttafeln 2018 G von Dr. K. Heubeck un-
ter Anwendung eines Rechnungszinses von 5 % berücksichtigt worden. Ein entsprechen-
des Gutachten liegt vor.
Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grund-
lage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden
Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln 2019) mit um 4,04 % dynamisierten Kopf-
schäden. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und
Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer so-
wie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte.

 Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Abweichungen von diesen Grundsätzen und weitere Besonderheiten werden bei dem jeweiligen
Bilanzposten erläutert.
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3 Besonderheiten im Jahresabschluss 2022

Als Reaktion auf die Belastung der kommunalen Haushalte durch die COVID-19-Pandemie
hatte der Landesgesetzgeber das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlassen, wo-
nach die in den Kommunalhaushalten entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen
haushaltsrechtlich zu isolieren sind. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen
werden auch im Jahresabschluss 2022 im Wege in einem gesonderten Posten vor dem Anla-
gevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgte mittels des außerordentlichen Ergebnisses.

Das NKF-CIG wurde darüber hinaus durch Artikel 2 des zweiten Gesetzes zur Änderung kom-
munalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 umbenannt (NKF-CUIG) und dahingehend er-
weitert, dass auch in den Jahresabschlüssen 2022 und folgende die Haushaltsbelastungen im
Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur
Bilanzierungshilfe zu berücksichtigen sind.

Gemäß § 30 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf
Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Seit 2012 wird das Anlagevermögen in
einem rollierenden System aufgenommen. Im Jahr 2022 wurde keine Inventur durchgeführt.

4 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

4.1  Aktiva

Ziffer Bezeichnung/Erläuterung1

0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

5.287.027,45 5.555.017,33

Seit 2020 sind die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
als Bilanzierungshilfe zu aktivieren (sogenannter „Corona-Posten“). Der Posten ist in
der Bilanz vor dem Anlagevermögen auszuweisen. Die entstandenen Haushaltsver-
schlechterungen sind um eventuelle Kompensationszahlungen des Landes zu min-
dern.

Zur Ermittlung der pandemiebedingten Mehraufwendungen wurden die Geschäftsvor-
fälle bereits in der Geschäftsbuchführung 2022 separiert, sodass der Corona-Scha-
den über eine Nebenrechnung ermittelt werden konnte (genaue Ermittlung nach § 5
Abs. 4 S. 1 NKF-CUIG). Mehraufwendungen entstanden u.a. durch den Kauf von Hy-
giene-, Desinfektions- und Schutzartikeln (77 T€) und durch Mieten für zusätzliche
Räume zur Kontaktreduzierung (11 T€). Insgesamt wurden 126 T€ Mehraufwendun-
gen ermittelt. Demgegenüber stehen Kostenerstattungen in Höhe von 36 T€.

Zur Ermittlung der Mindererträge erfolgte eine Gegenüberstellung der entsprechen-
den Teile der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2022 aus 2020
(vor Corona), mit dem Entwurf der Ergebnisrechnung 2022 (Soll-Ist-Vergleich, pau-
schale Ermittlung nach § 5 Abs. 3 S. 2 NKF-CUIG). Wesentliche Mindererträge erga-
ben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (1.154 T€) und bei Vergnü-
gungssteuern (52 T€) sowie den Benutzungsgebühren der Stadtbücherei (25 T€).

Zur Bewältigung der Folgen der Corona Pandemie erhielt die Stadt Gronau im De-
zember 2022 eine allgemeine Landeszuweisung (Billigkeitsleistung) in Höhe von
1.077 T€. Auch diese Kompensationszahlung wurde den o.g. Mehraufwendungen
und den Mindererträgen gegengerechnet.

1 Die in den Tebellen angegeben Werte sind Euro Werte (€)
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Insgesamt wurden 268 T€ für das Haushaltsjahr 2022 bilanziert. Somit ergibt sich zum
31.12.2022 ein Bestand von 5.555 T€. Der Corona-Posten kann nach § 6 NKF-CUIG
ab 2026 längstens über 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig gegen die allgemeine
Rücklage erfolgsneutral aufgelöst werden.

Gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022
zusätzlich die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehrauf-
wendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Mehraufwendungen ent-
standen u.a. für die Anmietung zusätzlicher Wohnungen und die Einrichtung einer
Notunterkunft in einer Sporthalle, die ärztliche Versorgung, Deutsch- und Integrations-
kurse, Dolmetscherleistungen, Personalkosten zusätzlicher Integrationslots:innen
und Kosten für die Einrichtung für Notfall-Informations-Punkte (sogenannte NIPS).
Demgegenüber waren die Kostenerstattungen des Landes, insbesondere aus dem
Flüchtlingsaufnahmegesetz und der Dezember Soforthilfe zu berücksichtigen. Bezo-
gen auf das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich hiernach keine Isolierungspflicht für haus-
halterische Mehrbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine.

1 Anlagevermögen

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

402.832.157,56 428.566.927,73

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das
Haushaltsjahr 2022 (beigefügt als Anlage zum Anhang).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

435.480,78 467.529,73

In diesem Bilanzposten werden ausschließlich Softwarelizenzen bilanziert. Der Ab-
schreibung von -91 T€ stehen Zugänge von 123 T€ entgegen. Im Jahresverlauf wur-
den unter anderem Lizenzen für eine Sicherheitssoftware für Netzwerke (41 T€) sowie
weitere Lizenzen einer Bauplanungssoftware (18 T€) angeschafft.

1.2 Sachanlagen

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

332.969.142,25 349.743.483,94

Bei den Sachanlagen stehen der jährlichen Abschreibung von 7.862 T€, außerplan-
mäßigen Abschreibung von 67 T€, Abgängen mit einem Restbuchwert von insgesamt
853 T€ sowie Abgängen aus Umbuchungen in das Umlaufvermögen von 126 T€, Zu-
gänge auf Sachanlagen in Höhe von 25.682 T€ entgegen.
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Wesentliche Vermögenszugänge erfolgten im Bereich der Anlagen im Bau 23.526 T€.
Wertmäßig größte Anlagen im Bau (Zugänge in 2022):

Euregio Gesamtschule / Standort Gasstraße 6.121 T€
Attraktivierung der Innenstadt 2.939 T€
Kindergarten Astrid Lindgren 2.392 T€
Stationäre Luftreinigungsanlagen in Schulen und Kitas 2.095 T€
Erweiterung der Feuer – und Rettungswache 1.738 T€

1.3 Finanzanlagen

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

69.427.534,53 78.355.914,06

Finanzanlagen im Einzelnen:

Finanzanlage 31.12.2022

Anteile an verbundenen Unternehmen 31.182.531,34 €
Stadtwerke Gronau GmbH 30.646.000,00 €
Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH 1,00 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH 1,00 €
Rock- und Popmuseum GmbH 38.636,58 €
Kulturbüro GmbH 42.892,76 €
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt
Gronau mbH & Co. KG

430.000,00 €

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH 25.000,00 €

Beteiligungen 28.913,08 €
Landesentwicklungsgesellschaft NRW 1.194,48 €
Wirtschaftsförderungsges. des Kreises Borken mbH 5.202,60 €
ForstdienstleistungsGbR 22.515,00 €
Euregio Zweckverband 1,00 €

Sondervermögen 44.584.025,96 €
Abwasserwerk 42.603.025,96 €
Zentrale Bau- und Umweltdienste 1.981.000,00 €

Wertpapiere des Anlagevermögens 1.841.953,58 €
Fonds internationaler Jugendaustausch 36.301,64 €

Versorgungsfonds kvw 1.805.651,94 €

Ausleihungen 718.490,10€
an verb. Unternehmen 636.145,32 €
an Sondervermögen 16.000,00 €
sonstige Ausleihungen 66.344,78 €

Finanzanlagen insgesamt 78.355.914,06 €
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Die verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen wurden zur Er-
öffnungsbilanz grundsätzlich nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Aus-
nahme sind die Anteile an der Stadtwerke Gronau GmbH, diese wurden mit der Er-
tragswertmethode bewertet.

Die Überprüfung der Bilanzwerte der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen erfolgte auf der Grundlage der aktuell vorliegenden Jahresab-
schlüsse (2021 bzw. 2022). Für die Stadtwerke Gronau liegt zudem ein Bewertungs-
gutachten der ESW ENERKO Wirtschaftsberatung GmbH zum 01.01.2023 vor.

Die Landesgartenschau Gronau Losser GmbH wurde zum 01.12.2022 aufgelöst und
aus dem Handelsregister gelöscht. Die Erstattung der Kapitaleinlage und sonstigen
liquiden Mittel erfolgte an die Stadt Gronau als Gesellschafterin. In der Bilanz der Stadt
Gronau erfolgte die Ausbuchung des Erinnerungswertes in Höhe von 1 €, sodass zum
31.12.2022 keine Bilanzierung mehr besteht.

Beim Sondervermögen erfolgte ein Zugang in Höhe von 8.802 T€ beim Bilanzwert des
Abwasserwerks der Stadt Gronau. Hier wurde zur Entlastung des städtischen Haus-
halts die Ausschüttung der Gewinnrücklage sowie die laufende Gewinnabführung an
die Stadt Gronau beschlossen. Anschließend erfolgte eine Einlage in die Kapitalrück-
lage des Abwasserbetriebes in gleicher Höhe (sogenanntes Schütt-aus-hol-zurück
Verfahren). Diese Einlage hat bei der Stadt Gronau zu einer Erhöhung des Beteili-
gungsbuchwertes geführt.

Die Bilanzwerte der übrigen verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-
vermögen sind unverändert.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden um 225 T€ erhöht, dies entspricht im
Wesentlichen den Zugängen zum Versorgungsfond für die Beamtenversorgung bei
der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw).

Die Ausleihungen wurden um planmäßige Rückzahlungen reduziert (-99 T€).

2 Umlaufvermögen

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

43.768.397,44 66.289.025,43

2.1 Vorräte

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

27.727.278,96 32.401.604,33

Als Vorratsvermögen sind zum einen Grundstücke des Umlaufvermögens bilan-
ziert, die im Zuge der Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau verkauft werden sollen. Den
Zugängen von 4.730 T€ und Umbuchungen (Umgliederung aus dem Anlagevermö-
gen, vgl. 1.2) von 126 T€ stehen Abgänge von 510 T€ (Verkauf von Grundstücken)
entgegen. Es wurden insgesamt Erträge aus Verkauf in Höhe von 623 T€ erzielt (vgl.
07 Sonstige ordentliche Erträge). Verkäufe erfolgten im Wesentlichen im Bereich „Am
Westpark“. Zum 31.12.2022 sind Grundstücke im Wert von 26.910 T€ bilanziert.
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Zum anderen wird unter dem Bilanzposten die Bevorratung von Ökopunkten und ver-
gleichbaren Rechten ausgewiesen. Im Jahr 2022 wurden ökologische Werteinheiten
zum Ausgleich von Kompensationsverpflichtungen und vergleichbare Rechte im Wert
von 328 T€ angeschafft. Zum 31.12.2022 sind Ökopunkte im Wert von 5.491 T€ bilan-
ziert.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

16.023.336,50 17.262.933,54

Die Restlaufzeiten des Forderungsbestandes ergibt sich im Allgemeinen aus dem For-
derungsspiegel (siehe Anlage). Die Veränderung zum Vorjahr beruht im Wesentlichen
auf 1.829 T€ höheren Steuerforderungen im Vergleich zum Stichtag 31.12.2021. Die
Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit geprüft und einzel- sowie pauschalwert-
berichtigt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Forderungen niedergeschlagen.

Für Erstattungsansprüche aus der Versorgungslastenteilung ist eine Forderung in
Höhe von 303 T€ bilanziert.

2.3 Liquide Mittel

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

17.781,98 16.624.487,56

Der Bestand der Bankkonten, Sparbücher und Barkassen wird unter diesem Posten
ausgewiesen. Den liquiden Mitteln stehen im Haushaltsjahr 2022 auf der Passivseite
keine Kredite zur Liquiditätssicherung gegenüber. Zur Veränderung der liquiden Mittel
sei auf 4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten verwiesen.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

15.811.148,34 15.707.958,38

Der Posten enthält im Wesentlichen Baukostenzuschüsse an das Abwasserwerk in
Höhe von 10.084 T€. Die Stadt Gronau greift für die Entwässerung der Straßen auf
die durch das Abwasserwerk gebaute Kanalisation zurück. Dafür zahlt sie einen Bau-
kostenzuschuss. Die Stadt erwirbt damit eine mehrjährige, einklagbare Gegenleis-
tungsverpflichtung. Deshalb handelt es sich um investive Zuschüsse, die als Rech-
nungsabgrenzungsposten zu bilanzieren sind. Die Auflösung erfolgt über die Nut-
zungsdauer der Entwässerungsanlage.

Zudem enthält der Posten den Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke
Gronau GmbH für den Breitbandausbau im Stadtgebiet i.H.v. 4.451 T€. Diesem Pos-
ten steht die Bilanzierung der Bundes- und Landesförderung als passiver Rechnungs-
abgrenzungsposten gegenüber. Die Auflösung der Posten erfolgt parallel über die Ver-
tragslaufzeit von insgesamt 12 Jahren.
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Ebenso sind hier die im Dezember 2022 für Januar 2023 gezahlten Beamtengehälter
und Pflegegelder bilanziert sowie vor dem 01.01.2022 gezahlte Rechnungen, die sich
auf Aufwand späterer Haushaltsjahre beziehen.

4.2  Passiva

Ziffer Bezeichnung/Erläuterung
1 Eigenkapital

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

106.124.075,21 104.623.124,83

Zusammensetzung EK 31.12.2021 31.12.2022

Allgemeine Rücklage 63.130.336,33 63.207.428,72

Ausgleichsrücklage 27.312.735,19 42.993.738,88

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 15.681.003,69 -1.578.042,77

Das Eigenkapital wird durch den Jahresfehlbetrag des Jahres 2022 in Höhe von
1.578 T€ gemindert. Gegenüber dem in der Planung 2022 ausgewiesenen Fehlbetrag
von -11.839 T€ (fortgeschriebener Ansatz) stellt dies eine Verbesserung um 10.261 T€
dar.

Im Jahr 2022 wurden Erträge in Höhe von 111 T€ und Aufwendungen von 34 T€ (Saldo
77 T€) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Erträge resultieren im Wesentli-
chen aus Verkaufserlösen von Grundstücken des Anlagevermögens.

2 Sonderposten

31.12.2021 31.12.2022

Sonderposten für Zuwendungen 116.844.517,74 116.514.884,27

Sonderposten für Beiträge 18.317.642,65 18.758.926,54

Sonderposten für Gebührenausgleich 208.581,98 483.416,67

Sonstige Sonderposten 3.702.655,18 3.617.229,58

Summe Sonderposten 139.073.397,55 139.374.457,06

Sonderposten für Zuwendungen und für Beiträge beinhalten Zahlungen Dritter für
die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Die Sonderposten
werden über die Nutzungsdauer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensge-
genstandes ertragswirksam aufgelöst und kompensieren so den Abschreibungsauf-
wand. Zuwendungen für noch nicht fertiggestellte Vermögensgegenstände werden un-
ter dem Bilanzposten 4.8 Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen. Mit Inbetriebnahme
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des Vermögensgegenstandes bzw. der Erschließungsanlage wird der Betrag in den
Bilanzposten Sonderposten umgebucht.

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich enthält die Überschüsse aus den Ge-
bührenhaushalten Abfallbeseitigung und Straßenreinigung. Gleichzeitig bestehen für
den Gebührenhaushalt Straßenreinigung ein Fehlbetrag in Höhe von 23 T€ sowie für
den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung ein Fehlbetrag von 14 T€ für Restmüllbehäl-
ter. Die Unterdeckungen sollen in den kommenden Jahren gebührenrechtlich ange-
setzt werden und erhöhen somit das Gebührenaufkommen in späteren Jahren. Eine
Forderung ist im Abschluss jedoch nicht anzusetzen.

Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich um Stellplatzablösungen sowie die
Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2021“. Der Sonderposten Gute Schule
2021 wurde der Gesamtschule Gronau zugeordnet und wird analog zu den Gebäuden
aufgelöst.

Den Zugängen von insgesamt 5.027 T€ stehen Auflösungen von Sonderposten von
4.656 T€ sowie außerplanmäßige Auflösungen von 67 T€ entgegen (vgl. Sonderpos-
tenspiegel).

Zugänge resultieren insbesondere aus der Investitionskostenpauschale des Landes
(3.091 T€), Landesmitteln für die raumlufttechnischen Anlagen in Schulen (216 T€)
sowie der Feuerschutzpauschale (110 T€).

3 Rückstellungen

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

75.404.226,44 85.391.407,96

Rückstellungen sind gemäß § 88 GO NRW für Verpflichtungen zu bilden, die dem
Grunde oder der Höhe nach am Abschlussstichtag ungewiss sind. Die Entwicklung der
Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel (dem Anhang beigefügte Anlage) darge-
stellt.

3.1 Pensionsrückstellungen

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

61.137.010,00 63.829.102,00

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte wurden im Auftrag der Kommu-
nalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe von der Heubeck AG nach den Vorschrif-
ten des § 37 Abs. 1 KomHVO NRW berechnet. Die Rückstellungen sind mit dem Teil-
wert bewertet und mit einem Zinssatz von 5 % abgezinst worden. Es sind Besoldungs-
und Versorgungsanpassungen von 2,8 % berücksichtigt worden. Als biometrische Be-
rechnungsgrundlage dienten die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Die Zufüh-
rung 2022 betrug 7.341 T€ und lag damit wieder auf dem Niveau von 2021.

Außerdem enthält der Posten die Rückstellung für Ruhegelder nach der Ruhegeldord-
nung A und B in Höhe von 15 T€.
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3.4 Sonstige Rückstellungen

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

10.759.677,24 18.664.642,28

Die Höhe der sonstigen Rückstellungen, bezogen auf die einzelnen Rückstellungs-
sachverhalte ist im Rückstellungsspiegel einzeln aufgeführt (siehe Anlage). Der größte
Posten ist die Gewerbesteuerrückstellung (12.448 T€). Die Gewerbesteuerrückstel-
lung ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da seitens des Finanzamtes Mitteilungen
erfolgten, dass im Haushaltsjahr 2022 Einsprüche oder Klagen gegen die dortigen Ge-
werbesteuermessbescheide erhoben wurden. Es wurden Rückstellungen in Höhe der
ggf. anteiligen Streitwerte gebildet. Gleichzeitig konnte eine Gewerbesteuerrückstel-
lung aufgelöst werden, da die Änderungsbescheide für Gewerbesteuerzinsen nach
dem Bundesverfassungsgerichtsurteil im Januar 2023 erlassen werden konnten. Ein
Teil der Rückstellung (438 T€) wurde nicht in Anspruch genommen und konnte ertrags-
wirksam aufgelöst werden (vgl. 07 Sonstige ordentliche Erträge).

Weitere sonstige Rückstellungen wurden in Höhe von 428 T€ gebildet. Der größte
Posten bildet die Rückstellung für mögliche Umsatzsteuernachzahlungen an die
Chance gGmbH nach dem Verlust der Gemeinnützigkeit im Bereich der Arbeitnehmer-
überlassung.

4 Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

141.905.707,70 182.442.635,98

Eine Übersicht über die Verbindlichkeiten und ihre Restlaufzeit ergibt sich aus dem bei-
gefügten Verbindlichkeitenspiegel (siehe Anlage).

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

3.507.539,20 2.897.663,68

Die Höhe der Instandhaltungsrückstellungen, bezogen auf die einzelnen Vermögens-
gegenstände ist als Übersicht über die Rückstellungen als Anlage beigefügt.

Im Jahr 2022 wurde für die Nachholung von Instandhaltungsmaßnahmen ein Betrag
in Höhe von 625 T€ der Rückstellung in Anspruch genommen. Für Maßnahmen, die
den Rückstellungsbetrag überschritten, entstand zusätzlicher Aufwand in Höhe von
34 T€. Es wurden Rückstellungen in Höhe von 429 T€ ertragswirksam aufgelöst, da
die Maßnahmen nicht den geplanten Rückstellungbetrag in Anspruch genommen ha-
ben. 27 Maßnahmen in Höhe von 2.636 T€ wurden nicht im Jahr 2022 abgeschlossen
und werden im Jahr 2023 fortgeführt. Aufgrund gestiegener Baukosten erfolgte eine
Zuführung auf bereits gebildete Rückstellungen in Höhe von 146 T€. Neue Instandhal-
tungsrückstellungen wurden in Höhe von 153 T€ gebildet.
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4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

101.126.337,21 140.819.980,55

Im Jahre 2022 wurden Investitionskredite in Höhe von 46.246 T€ aufgenommen. Hierbei
wurden die Ermächtigungen der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 verwendet (Aufnahme
vor Zinsanstieg). Die Tilgung erfolgte planmäßig in Höhe von 6.552 T€.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

13.046.156,20 0,00

Zum 31.12.2022 wurde kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen. Liquiditätskredite
wurden aufgrund steigender Zinsen in langfristige Investitionskredite umgewandelt
(s.o.). Zu den Ausführungen zur Finanzlage wird auf den Lagebericht verwiesen.

Im Anhang zum Jahresabschluss ist die Summe der auf die COVID-19- Pandemie ent-
fallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu
erläutern. Der auf die COVID-19-Pandemie entfallende Anteil der Kredite zur Liquidi-
tätssicherung kann über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Ab-
schreibungsdauer der Bilanzierungshilfe zurückgeführt werden. Die Stadt Gronau hat
zum Stichtag 31.12.2022 keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Somit entfällt
auch kein Anteil auf die Covid-19-Pandemie.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom-
men

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

344.728,81 336.585,59

Der Posten enthält Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen (215 T€) und Schulden-
dienstübernahmen (121 T€).

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

4.705.331,41 5.886.863,16

Es handelt sich um Lieferungen und Leistungen, die vor dem Bilanzstichtag erbracht,
jedoch erst nach dem Stichtag bezahlt wurden. Der größte Posten sind die Verbindlich-
keiten gegenüber dem Kreis Borken (1.151 T€). Hierin enthalten ist ein Grundstücks-
tausch mit dem Kreis Borken (430 T€) mit Fälligkeit im Jahr 2029.
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4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

3.434.636,65 1.441.388,04

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind gegenüber dem Vorjahr gesunken.
Ursächlich ist insbesondere ein hoher offener Posten gegenüber dem Kreis Borken
(2.106 T€) zum 31.12.2021. Ein vergleichbarer Sachverhalt besteht zum 31.12.2022
nicht mehr.

Die größten offenen Posten am 31.12.2022 sind Betriebskostenzuschüsse an die Trä-
ger von Kindertagesstätten (388 T€), die im Folgejahr gezahlt wurden.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

7.587.838,34 22.022.684,46

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Andere sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2022

Gewerbesteuer 11.031.497,51 €

Finanzbeziehung mit dem Abwasserwerk 5.939.600,85 €

Kapitalerhöhungen ggü. Verb. Unternehmen 1.244.697,37 €

Finanzbeziehungen mit den ZBU 1.065.433,47 €
Sofortprogramm Innenstadt 684.782,48 €
Unregelm. Lohnbestandteilen ggü. Beschäftigten 124.935,93 €

Zinsabgrenzung 107.622,94 €

Sonstige Rechnungen und Verwahrgeldkonten 1.824.113,91 €

Summe 22.022.684,46 €

Insbesondere die Verbindlichkeiten für Gewerbesteuererstattungen sind im Vergleich
zum Vorjahr stark gestiegen (Zugang 9.569 T€). Im Wertaufhellungszeitraum bis
31.03.2023 wurden Gewerbesteuerbescheide erlassen, die die Steuerzahlungen der
Jahre 2022 und früher betrafen, aus denen sich hohe Erstattungsansprüche zugunsten
der Gewerbesteuerzahler ergaben. Die Auszahlung erfolgte im Haushaltsjahr 2023, so-
dass im Jahresabschluss 2022 eine Verbindlichkeit zu bilanzieren war.

Weiterhin führten die höheren Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk zu dem
Anstieg des Postens.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

11.660.679,08 11.935.134,18
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Erhaltene Anzahlungen 31.12.2022

Investitionspauschale 4.225.910,97 €

Erschließungsbeiträge u. KAG-Beiträge 4.130.434,91 €

Schul- und Bildungspauschale 1.000.000,00 €

Zuwendungen 882.255,11 €

Unterhaltungsbeiträge Wirtschaftswege Kavernenfeld 514.612,47 €

Sportstättenpauschale 337.714,86 €

Unterhaltungsumlage Flurbereinigungsgebiet Füchte 238.325,93 €

Entschädigung Erneuerung Wirtschaftswege Kavernenfeld 181.428,94 €

Auflösung LaGa für Investitionen LaGa Gelände 178.582,56 €

Ablösung Stellplatzverpflichtungen 136.000,00 €

Feuerschutzpauschale 103.168,43 €

Ökopunkte 6.700,00 €

Summe 11.935.134,18 €

Die (angesparte) Investitionspauschale wurde im Jahr 2022 in Höhe von 463 T€ für
fertiggestellte Investitionsmaßnahmen verwendet (Sonderposten). Die übrigen Mittel
sollen für die in den nächsten Jahren geplanten Investitionsmaßnahmen (Schulen, In-
nenstadtentwicklung und Rathaus) genutzt werden, und so die künftige Abschreibungs-
last neutralisieren.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2021 Stand 31.12.2022

5.191.323,89 4.287.303,04

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält die Zuwendungen des Bundes und des Lan-
des für den Breitbandausbau im Stadtgebiet in Höhe von 3.993 T€. Diesem Posten steht
der Investitionskostenzuschuss als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber.
Die Auflösung der Posten erfolgt parallel über die Vertragslaufzeit von insgesamt 12
Jahren.

Dieser Posten enthält im Übrigen Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die sich auf
Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag beziehen.
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5 Angaben zu den Posten der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung soll das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch (Er-
trag/Aufwand) des Haushaltsjahres vollständig abbilden. Das heißt, auch Abschreibungen
und erst in späteren Jahren zahlungswirksam werdende Belastungen sind abzubilden.

Ziffer Bezeichnung/Erläuterung
01 Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

85.262.000,00 86.560.614,12 1.298.614,12

Die Steuererträge der Stadt Gronau weichen um 1,5 % vom fortgeschriebenen Ansatz
ab. Die Gewerbesteuer hat sich in NRW landesweit positiv entwickelt. In Gronau sind
die Gewerbesteuereinnahmen leicht um 0,3 % unter Plan. Demgegenüber übersteigt
der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer den Planansatz um 854 T€ und über-
steigt damit auch das Vorjahresergebnis.

Gleichzeitig wurden im Haushaltsjahr 2022 Rückstellungen für Gewerbesteuern in
Höhe von 6.149 T€ gebildet, die nach § 24 Abs. 4 KomHVO NRW die Gewerbesteu-
ererträge gemindert haben.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

26.278.375,00 28.240.652,09 1.962.277,09

Die Überschreitung des fortgeschriebenen Ansatzes ist im Wesentlichen auf die Lan-
deszuweisung für die Corona Krisenbewältigung (1.077 T€) und Zuweisungen aus
dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zurückzuführen. Die Landeszuweisung für die
Corona Krisenbewältigung mindert die außerordentliche Erträge (vgl. Ziffer 23) und
den Posten zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit – sogenannter
Corona-Posten (vgl. Ziffer 0).

03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

1.397.500,00 1.072.415,58 -325.084,42

Die Erträge haben sich auch im Vergleich zum Vorjahr insbesondere im Bereich der
Kostenbeiträge im Bereich Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie verringert.
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04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

7.945.548,00 8.242.549,30 297.001,30

Der kalkulierte Ansatz wird um 3,7 % überstiegen. Fehlende Erträge bei z.B. Abfallent-
sorgungs- und Straßenreinigungsgebühren werden durch höhere Erträge aus Verwal-
tungsgebühren und der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich auf-
gefangen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

1.196.000,00 1.554.528,41 358.528,41

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung liegen über dem kalkulierten Ansatz und
übersteigen nochmals das Vorjahresergebnis. Gleichzeitig wurden insbesondere im
Rahmen der Flüchtlingsunterbringung verstärkt Wohnungen angemietet (vgl. Aufwand
Ziffer 16).

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

8.729.719,00 10.150.284,59 1.420.565,59

Der Planansatz wird um 16,3 % überschritten. Abweichungen ergeben sich in ver-
schiedenen Produktbereichen: im Bereich der Schulen insbesondere durch pande-
miebedingte Kostenerstattungen, z.B. das Programm Aufholen nach Corona. Zudem
sind die Kostenerstattungen des Kreises für die Feuer- und Rettungswache gestiegen
(388 T€ über Plan).

Höheren Kostenerstattungen stehen jeweils gestiegene Aufwendungen gegenüber.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

4.438.546,00 7.447.486,58 3.008.940,58

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen 67,8 % oberhalb des kalkulierten Ansatzes.
Dies ist insbesondere auf die Auflösung von Rückstellungen (1.683 T€) und aus der
Auflösung bzw. Herabsetzung von Verbindlichkeiten (380 T€) zurückzuführen. Die
Auflösung von Rückstellungen sowie die Auflösung bzw. Herabsetzung von Verbind-
lichkeiten sind nicht planbar. Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen insgesamt
1,5 % unter dem Vorjahresergebnis.
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08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

375.000,00 533.860,00 158.860,00

Der Posten umfasst Leistungen des städtischen Personals zur Herstellung von Ver-
mögensgegenständen, insbesondere Ingenieurleistungen.

09 Bestandsveränderungen

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

0,00 327.563,99 327.563,99

Bei den Bestandsveränderungen des Jahres 2022 handelt es sich um erworbene Öko-
punkte und vergleichbare Rechte (vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 und Bilanz 2.1.1).

5.2 Aufwandsarten

Ziffer Bezeichnung/Erläuterung
11 Personalaufwendungen

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

-35.173.409,00 -32.438.549,90 2.734.859,10

Insgesamt konnte eine Einsparung von 7,8 % im Vergleich zum Planansatz, resultie-
rend aus unterschiedlichsten Stellen, generiert werden. Die Personalaufwendungen
sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (+ 8,8 %).

12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

-4.258.940,00 -4.447.298,27 -188.358,27

Im Jahr 2022 ist im Vergleich zum Planansatz eine höhere Zuführung zu den Beihilfe-
rückstellungen sowie eine gestiegene Leistungsverpflichtung von Beihilfeansprüchen
zu verzeichnen.
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13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

-29.251.481,00 -27.533.620,21 1.717.860,79

Das Ergebnis weicht um 5,9 % vom fortgeschriebenen Ansatz ab. Ansatzunterschrei-
tungen sind im Wesentlichen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zu
verzeichnen. Hier kam es in verschiedenen Produktbereichen zu Verzögerungen von
Projekten; zum Beispiel beim Umzug des Drilandmuseums, der Digitalisierung von
Bauakten oder den Planungen für den Neubau einer Grundschule im Stadtwesten.
Für diese Maßnahmen wurden neue Planansätze im Haushaltsjahr 2023 gebildet.

Überschreitungen liegen im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen vor. Diese Überschreitungen sind insbesondere durch die notwendigen
Kosten zur Errichtung und Herrichtung von Flüchtlingsaufnahmeunterkünften begrün-
det. Die Mehrkosten wurden durch die erhöhten Zuweisungen nach dem Flüchtlings-
aufnahmegesetz (FlueAG) gedeckt (vgl. hierzu Ziffer 0).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

-7.237.162,00 -7.952.369,51 -715.207,51

Die bilanziellen Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (+ 5,5%).

15 Transferaufwendungen

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

-73.329.013,00 -70.056.914,16 3.272.098,84

Die Abweichung vom Planansatz von 4,5 % ist insbesondere auf den geringeren Auf-
wand aus der Weiterleitung von Zuschüssen an freie Träger der Kindertageseinrich-
tungen (4.153 T€) zurückzuführen. Investitionsfördermitteln wurden nicht im geplanten
Umfang abgerufen. Da es sich bei den Investitionsmitteln i.d.R. um durchlaufende
Posten handelt, haben sich Ertrag und Aufwand reduziert.

Dem gegenüber liegt die Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Planansatz um
1.227 T€ über dem Planansatz (vgl. Ist-Aufkommen Gewerbesteuer).

Insgesamt liegen die Transferaufwendungen über dem Vorjahresniveau (+4,6 %).
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16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

-9.573.000,00 -11.319.588,19 -1.746.588,19

Das Ergebnis liegt 18,2 % über dem geplanten Ansatz. Nicht verausgabte Zuweisun-
gen für Investitionen (-1.374 T€) entlasten das Ergebnis. Demgegenüber belasten Auf-
wendungen für Gewerbesteuerzinsen 1.407 T€ (vgl. insbesondere Gewerbesteuer-
rückstellung) sowie außerplanmäßige Abschreibungen und Abgänge des Anlagever-
mögens (902 T€) das Ergebnis. Insgesamt liegen die sonstigen ordentlichen Aufwen-
dungen 23,4 % über dem Vorjahresergebnis.

5.3  Finanzerträge und -aufwendungen

Ziffer Bezeichnung/Erläuterung
19 Finanzerträge

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

9.186.409,00 9.861.337,80 674.928,80

Die Finanzerträge liegen 7,3 % über dem geplanten Ansatz. Mehrerträge ergaben sich
insbesondere bei der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Gronau GmbH (140 T€
über Plan) und des Abwasserwerks (592 T€ über Plan).

Das Vorjahrsergebnis wird um 8.283 T€ übertroffen. Dies ist insbesondere auf das
2022 umgesetzte Verfahren zur Gewinnausschüttung des Abwasserwerks zurückzu-
führen. 2022 wurden die Jahresüberschüsse aus der Gewinnrücklage sowie der Jah-
resüberschuss des Haushaltsjahres 2021 an die Stadt Gronau ausgeschüttet. Gleich-
zeitig erfolgte eine Kapitalzuführung in Höhe der Ausschüttung (vgl. Zugang Finanz-
anlage). Dadurch wurden die stillen Reserven dieser Finanzanlage gehoben.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

-2.205.000,00 -2.088.984,87 116.015,13

Die Finanzaufwendungen bleiben im Ergebnis unter dem fortgeschriebenen Ansatz,
übersteigen das Vorjahresergebnis jedoch um 14,3 %. Im Jahr 2022 wurden Investiti-
onskredite in Höhe von 46.246 T€ aus den Ermächtigungen der Jahre 2020 – 2022
aufgenommen. So konnten langfristig günstige Zinsen vor der angekündigten Leitzins-
erhöhung gesichert werden.
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23 Außerordentliche Erträge

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

4.380.400,00 267.989,88 -4.112.410,12

Seit dem Jahresabschluss 2021 sind gemäß § 33a KomHVO NRW die Aufwendungen
zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit als Bilanzierungshilfe zu aktivie-
ren (sogenannter „Corona-Posten“). Der Corona-Posten enthält pandemiebedingte
Mehraufwendungen sowie Mindererträge (vgl. Bilanz Pos. 0). Der ermittelte Corona-
bedingte Schaden wird über das außerordentliche Ergebnis neutralisiert.

Der Posten war erstmals im Jahr 2021 in die Planung mit einzubeziehen. Die Ermitt-
lung erfolgte insbesondere durch die prognostizierten Ertragsminderungen in Ver-
gleich zur mittelfristigen Haushaltsplanung vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Im
Ergebnis bleibt der außerordentliche Ertrag unter dem geplanten Ansatz. Durch Mehr-
erträge im HHj. 2022, insbesondere durch die Billigkeitszuweisung des Landes zur
Krisenbewältigung der Corona Pandemie, erhöht sich auch der implizierte Corona-
Posten in einem geringeren Umfang als erwartet, was die zukünftigen Haushalte ent-
lastet. Zur Berechnung sei im Einzelnen auf die Ausführungen unter Ziffer 0 verwiesen.

5.4  Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Der Ansatz laut Haushaltssatzung 2022 betrug -11.839 T€. Das ordentliche Ergebnis liegt bei
- 9.618 T€. Das vergleichbar gute Finanzergebnis von 7.772 T€ (insbesondere Gewinnaus-
schüttung Abwasserwerk) und das außerordentliche Ergebnis (Isolierung der Corona bedingten
Belastungen) führen im Ergebnis zu einem Jahresfehlbetrag von -1.578 T€. Im Vergleich mit
dem fortgeschriebenen Ansatz bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von 10.261 T€.

6 Angaben zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsströme ab. Hier gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Ziffer Bezeichnung/Erläuterung
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

141.418.516,00 163.103.276,87 21.684.760,87

Das Ergebnis liegt 15,3 % über dem fortgeschriebenen Ansatz und 12,8 % über dem
Vorjahresergebnis. Dies ist insbesondere auf gestiegene Einzahlungen im Bereich der
Steuern und Abgaben zurückzuführen (vgl. Ergebnisrechnung Ziffer 01).
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16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Fortgeschr. Ansatz
2022

Ergebnis 2022 Abweichung
2022

-154.484.603,00 -144.698.935,35 9.785.667,65

Die Verbesserung von 6,3 % bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit ergibt sich durch geringere Personalauszahlungen sowie Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen. Es wurden Rückstellungen für Pensionen und Instandhaltungen
gebildet, die erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

17.861.242,00 6.124.346,09 -11.736.895,91

Die wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus der Investi-
tionspauschale des Landes sowie aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlauf-
vermögens.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

-130.751.766,00 -38.161.585,06 92.590.180,94

Die Abweichung wird im Wesentlichen durch die Unterschreitung der Ansätze für Bau-
maßnahmen verursacht. Dies ist auf die Zurückstellung oder Verschiebung von Maß-
nahmen in das Folgejahr bzw. auf Verzögerung in den Projekten zurückzuführen. Zu
diesen Maßnahmen gehören insbesondere die Erweiterung der Bernhard-Overberg-
Schule, der Neubau der Grundschule im Stadtwesten, die raumlufttechnischen Anla-
gen in Schulen und Kindergärten, die Attraktivierung der Innenstadt, das Rathaus am
Standort Bahnhofstraße, die Kernsanierung der Fridtjof-Nansen-Realschule, der Bau
der Euregio-Gesamtschule oder der Endausbau der Körnersiedlung.

Die erforderlichen Ermächtigungen wurden übertragen. Hierzu sei auf die anliegende
Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen verwiesen. In Summe
wurden Ansätze in Höhe von 41.468 T€ in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
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37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Fortgeschr. An-
satz 2022

Ergebnis 2022 Abweichung 2022

56.583.500,00 26.996.488,39 -29.587.011,61

In 2022 wurden neue Kommunaldarlehen (Kreditermächtigung 2022 = 64,8 Mio. €)
wegen der angekündigten Zinserhöhung in Höhe von 46.246 T€ aufgenommen. Die
Inanspruchnahme der (verbleibenden) Kreditermächtigung ist noch bis zum Erlass der
Haushaltssatzung 2024 möglich.

7 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen

Für folgende bis zum 31.12.2022 endgültig fertiggestellte Erschließungsanlagen wurden bis
zum Stichtag 31.12.2022 noch keine Erschließungsbeiträge erhoben:

 Am Westpark (Grundstücke wurden überwiegend voll erschlossen verkauft),
 B-Plan Nr. 145 (Kurfürstenstraße, Heinrich-Michalsky-Straße, Glanemanns Weg, Lui-

senstraße, Clementinenweg, Walburgweg) (überwiegend Ablösungsverträge),
 Brefelds Goren (überwiegend Ablösungsverträge),
 Eulenborgweg (teilweise Ablösungsverträge),
 Eulenborgweg (Stichweg) (teilweise Ablösungsverträge),
 Hackenbergstraße (teilweise Ablösungsverträge),
 Hermelinweg,
 Kampstraße,
 Vietmeierstraße (Stichweg),
 Volker-Grabowsky-Straße.

Für folgende bis zum 31.12.2022 abgeschlossenen Straßenerneuerungsmaßnahmen wurden
bis zum Stichtag 31.12.2022 noch keine Straßenausbaubeiträge erhoben:

 Königstraße (bereits abgerechnet in 2023),
 Kurfürstenstraße,
 Riekenmaateweg,
 Schoppenkamp,
 Spechtholtshook (Selkerstraße, Schuchartstraße, Spechtholtstraße, Eintrachtstraße) (4

Personen müssen noch Beiträge zahlen).
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8 Haftungsverhältnisse

Übersicht über die Haftungsverhältnisse der Stadt Gronau zum 31.12.2022

Bürgschaften 31.12.2022
Gläubiger EUR

1. Sparkasse Westmünsterland  483.912,86 €
2. Sparkasse Westmünsterland  255.645,94 €
3. Volksbank Gronau  255.645,94 €
4. Sparkasse Westmünsterland  588.496,81 €
5. Sparkasse Westmünsterland  832.000,00 €
6. Sparkasse Westmünsterland  1.664.000,00 €
7. Sparkasse Westmünsterland  121.373,98 €
8. Sparkasse Westmünsterland  1.873,60 €
9. Sparkasse Westmünsterland  2.033,60 €

10. Deutsche Kreditbank  540.000,00 €
11. Uni Credit Hypovereinsbank  4.757.368,42 €
12. Sparkasse Westmünsterland  4.537.580,00 €

13. Sparkasse Westmünsterland  58.369,97 €
14. Volksbank Gronau 400.000,00 €
15. Verschiedene 4.000.000,00 €

Summe: 18.498.301,12 €

Bürgschaftsähnliche Verpflichtungserklärungen

16. Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe
(ZKW)

18.617.894,00 €

Erläuterungen:

zu 1. Ausfallbürgschaft zugunsten der WTG mbH für eine Kreditaufnahme zur Übernahme
des Wirtschaftszentrums Gronau in Höhe von 5,6 Mio. DM

zu 2. Ausfallbürgschaft zur Sicherung der Liquidität auf dem Girokonto in Höhe von 500.000
DM

zu 3. Ausfallbürgschaft zugunsten der Beschäftigungsgesellschaft "Chance" zur Sicherung ei-
nes Betriebsmittelkredits in laufender Rechnung über 500.000 DM

zu 4. Ausfallbürgschaft zugunsten der Kulturbüro GmbH für ein Darlehen zum Erwerb der
Bürgerhalle

zu 5. Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kre-
ditbetrages in Zusammenhang mit Investitionen 2010

zu 6. Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kre-
ditbetrages in Zusammenhang mit Investitionen 2010

zu 7. Ausfallbürgschaft zugunsten des Turnverein Gronau e.V. für Schuldendienstübernahme
für eine Erweiterung des Vereinsheims

zu 8. 80 % ige Ausfallbürgschaft zugunsten des DRK (KfW Darlehen) für Schuldendienstüber-
nahme zur Erweiterung einer Kindertagesstätte

zu 9. 80 % ige Ausfallbürgschaft zugunsten des DRK (KfW Darlehen) für Schuldendienstüber-
nahme zur Erweiterung einer Kindertagesstätte

zu 10. Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kre-
ditbetrages für den Bau eines Schalthauses an der Laubstiege
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Zu 11 Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kre-
ditbetrages für Teilneubau/Sanierung Verwaltungsgebäude Laubstiege

zu 12. Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH in Höhe von 80 % des Kre-
ditbetrages für den Bau einer Windkraftanlage Lasterfeld

Zu 13 80 % ige Ausfallbürgschaft zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt
Gronau mbH für eine Swap Ausgleichszahlung

Zu 14 80 % Ausfallbürgschaft zugunsten der WGG für Baumaßnahme "Waagestraße"

Zu 15 80 % Ausfallbürgschaft  zugunsten der Stadtwerke Gronau GmbH für Netzinfrastruktur

zu 16. Verpflichtungserklärung zugunsten der ZKW zur Zahlung des satzungsgemäßen Aus-
gleichsbetrages bei Beendigung der Mitgliedschaft der Stadtwerke Gronau GmbH für
den Fall, dass dieser von der Stadtwerke Gronau GmbH nicht gezahlt werden kann. Die
Verpflichtung bezieht sich außerdem auf laufende Zahlungsverpflichtungen bei Zah-
lungsunfähigkeit.

9 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Gronau hat lediglich Leasingverträge für Fahrzeuge abgeschlossen. Die Leasingraten
beliefen sich im Jahr 2022 auf 18 T€, die zukünftigen Belastungen werden sich auf diesem
Niveau bewegen.

10 Gleichstellungsplan

Die Stadt Gronau hat seit dem 29. September 2022 einen Gleichstellungsplan, der vom Rat
verabschiedet wurde und für 5 Jahre gilt.

11 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Gronau ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) mit
Sitz in Münster. Zweck der kvw ist es, den Beschäftigten in Form einer beitragsorientierten Leis-
tungszusage eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu
gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte,
zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,25 % gezahlt. Die Stadt Gronau trägt die
Umlage allein. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug im Jahr 2022
21.817 T€. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der kvw im so genannten Umlage-
verfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Die Höhe der Un-
terdeckung zum 31.12.2022 betrug 64.061 T€. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses
des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pen-
sionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz
des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums
NRW kein Gebrauch gemacht.

Aus der Unterschutzstellung des Rathauses (Denkmal) ergibt sich eine geänderte Ausgangssi-
tuation. Dadurch ergeben sich finanzielle Verpflichtungen zur denkmalverträglichen Sanierung
des Rathauses, deren Höhe noch nicht verlässlich abgeschätzt werden kann.

Gronau, den 19. Oktober 2023

gez. Doetkotte gez. Eising
Bürgermeister Kämmerer
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Anlagen
- Übersicht der Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 3 GO NRW
- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Sonderpostenspiegel
- Verbindlichkeitenspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Übersicht Ermächtigungsübertragungen
- Übersicht aller Beteiligungen über 20 % gem. § 45 Abs. 2 Nr. 20 KomHVO NRW
- Übersicht der Erträge und Aufwendungen der einzubeziehenden vollkonsolidierungs-

pflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW



Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Herr Doetkotte Rainer Bürgermeister Bürgermeister Sparkasse Westmünsterland
WfG Kreis Borken
Euregio

Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Stadtwerke GmbH
Chance gGmbH (stellv. MG)
GfA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
Kulturbüro Gronau GmbH (stellv. MG)
rock'n'popmuseum GmbH (stellv. MG)
LAGA GmbH (bis Dez. 2022)
WGG Wohnbau-und Grundstücksgesellschaft mbH & Co.
KG

Mitglied in Gesellschafterversammlungen  der
städtischen GmbHs:
Stadtwerke GmbH
Chance gGmbH und
GfA Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
Kulturbüro Gronau GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
LAGA GmbH (bis Dez. 2022)
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
CO. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Wohnbau Westmünsterland eG
Aufsichtsrat

Frau Cichon Sandra Erste
Beigeordnete

Erste Beigeordnete keine Stellvertretendes Mitglied in den Aufsichtsräten der
städtischen GmbHs:
Kulturbüro GmbH und Rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Stellvertretendes Mitglied in den
Gesellschafterversammlungen der städtischen GmbHs:
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Vorsitzende des DRK-Ortsvereins
Gronau und Epe e.V.

Herr Eising Jörg Stadtkämmerer Kommunalbeamter keine keine Stellv. Mitglied in der
Generalversammlung der KoPart eG,
Düsseldorf

Herr Groß-Holtick Ralf Stadtbaurat Stadtbaurat keine keine keine

Zusammensetzung des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW

Anlage 1 zum Anhang/1



Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Herr Bajorath Werner Ratsmitglied
2. Stellv. des
Bürgermeisters

Kriminalhauptkommissar a.D. keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  Gronau mbH
WGG Gronau

Stellvertretendes Mitglied in
Gesellschafterversammlungen der städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
GfA GmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG-Verwaltungsgesellschaft
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

keine

Herr Bieber Klaus Ratsmitglied Finanzbuchhalter/IHK keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbH:
W'TG mbH

Stellvertretendes Mitglied in den
Gesellschafterversammlungen der städtischen GmbHs:
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
GfA GmbH
Chance gGmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG-Verwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

keine

Herr Bisso Aram Ratsmitglied Immobilienmakler
(selbstständig)

keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Chance GmbH
Aufsichtsrat GFA

Stellvertretendes Mitglied in den Aufsichtsräten der
städtischen GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Delegierter der Stadt Gronau für den Städte- und
Gemeindebund

keine

Herr Bohn Eckhard Ratsmitglied Pensionär/Rentner keine stellvertretendes Mitglied in Aufsichtsräten der
städtischen GmbH:
Stadtwerke Gronau GmbH

Betriebsausschuss Abwasserwerk

keine

Frau Bröker Elisabeth Ratsmitglied Bankkauffrau keine keine keine

Zusammensetzung des Rates

Anlage 1 zum Anhang/2



Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Herr Buchholz Udo Ratsmitglied Soziologe,
Referent für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit,
Honorarkraft

keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Stellvertretendes Mitglied in den
Gesellschafterversammlungen der städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
GfA mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

keine

Herr Bügener Stefan Ratsmitglied Versicherungskaufmann,
Immobilienmakler

keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbH:
Stadtwerke GmbH

stellvertretendes Mitglied in Aufsichtsräten der
städtischen GmbH:
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG

stellvertretendes Mitglied in
Gesellschafterversammlungen der städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
GfA GmbH
Kulturbüro Gronau GmbH
rock'n'popmuseum Gronau GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Betriebsausschuss Abwasserwerk

keine

Frau Buskase Heidi Ratsmitglied Rentnerin Zweckverband Sparkasse Westmünsterland stellvertretendes Mitglied in Aufsichtsräten der
städtischen GmbH:
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG

Mitglied in Gesellschafterversammlungen der städtischen
GmbHs:
Chance gGmbH
GfA GmbH
Kulturbüro Gronau GmbH
rock'n'popmuseum Gronau GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Betriebsausschuss Abwasserwerk

keine
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Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Herr Buß Thomas Ratsmitglied Geschäftsführender
Gesellschafter

keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbH:
Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Stellvertretendes Mitglied in Aufsichtsräten der
städtischen GmbH:
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG

Mitglied in den Gesellschafterversammlungen der
städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
GfA mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführender Gesellschafter Job
find 4 You Personalmanagement GmbH
Geschäftsführender Gesellschafter T.J.
Buß Holding B. V.
Geschäftsführender Gesellschafter
Careplacement GmbH
Gesellschafter Luftkurholz B.V
Gesellschafter Luftkurholz UG Heek
Gesellschafter Prokontakt GmbH (bis
Mai 2021)

Herr Doetkotte Ulrich Ratsmitglied Industriemechaniker/
Betriebstechnik

keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbH:
Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH

Stellvertretendes Mitglied in den
Gesellschaftsversammlungen der städtischen GmbHs:
Chance GmbH
GfA GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Kulturbüro Gronau GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

keine

Frau Drees Gabriele Ratsmitglied Verwaltungsfachangestellte keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
GfA GmbH:
Chance gGmbH

Stellvertretendes Mitglied in den Aufsichtsräten der
städtischen GmbH:
Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH

Mitglied in den Gesellschaftsversammlungen der
städtischen GmbHs:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
Chance gGmbH
GfA GmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH

keine
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Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Herr Dust Pascal Ratsmitglied, ab
04.06.2022

Steuerberater Mitglied in den Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Chance gGmbH und GfA GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH

Betriebsausschuss Abwasserwerk

Herr Dzietko Kevin Ratsmitglied Bildungsbegleiter Stellvertretendes Mitglied in den
Gesellschafterversammlungen der städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
GfA mbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Herr Gabbe Sven Ratsmitglied Unternehmensberater
Immobilienkaufmann

keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbH:
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt
Gronau mbH & Co. KG

Stellvertretendes Mitglied in den Aufsichtsräten der
städtischen GmbH:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Mitglied in den Gesellschafterversammlungen der
städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
GfA mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
EGW mbH

keine

Herr Greitenevert Bernhard Ratsmitglied Versicherungsfachmann keine Mitglied in den Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
GfA mbH

keine
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Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Frau Große Dütting Mechthild Ratsmitglied Rentnerin Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH
Chance gGmbH und GfA mbH
Kulturbüro GmbH und rock'n'popmuseum GmbH

stellvertretendes Mitglied Aufsichtsräten der städtischen
GmbH:
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG

Mitglied in Gesellschafterversammlungen der städtischen
GmbHs
Chance GmbH
GfA mbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG- Verwaltungsgesellschaft
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

keine

Herr Holtkamp Christian Ratsmitglied Sakristan Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Chance GmbH
GfA mbH

stellvertretendes Mitglied Aufsichtsräten der städtischen
GmbHs:
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH

Herr Hönerlage Ludger Ratsmitglied,
3. stellv.
Bürgermeister

Polizeibeamter Verwaltungsrat der Sparkasse Westmünsterland Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH

Stellvertretendes Mitglied in den
Gesellschafterversammlungen der städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
GfA mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

keine

Frau Hüsing-
Hackfort

Birgit Ratsmitglied Erzieherin / Leitung keine keine keine

Herr Josefs Antonio Ratsmitglied, bis
03.06.2022

Bauingenieur keine keine keine
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Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Herr Jüttner Christian Ratsmitglied bis
31.03.2022

Leitender Angestellter a.D. Mitglied der Verbandsversammlung der
Sparkasse Westmünsterland

Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum
Stadtwerke Gronau GmbH

stellvertretendes Mitglied in den Aufsichtsräten der
städtischen GmbHs
Kulturbüro GmbH
GfA mbH

Stellvertretendes Mitglied in den
Gesellschafterversammlungen der städtischen GmbHs
Chance gGmbH
GfA mbH
Kulturbüro Gronau GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

keine

Herr Kernebeck Sergej Ratsmitglied Beamter beim Land NRW keine Mitglied in den Gesellschafterversammlungen der
städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
GfA GmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  GmbH

keine

Herr Krause Herbert Ratsmitglied Sonderschullehrer i.E./ Diakon
(jetzt Rentner)

Mitglied in den Aufsichtsräten der städtischen GmbH:
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
co. KG

Mitglied in den Gesellschaftsversammlung der
städtischen GmbHs:
Chance gGmbH, ab 15.8.23 Vorsitzender des AR
GfA mbH, ab 15.8.23 Vorsitzender des AR
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG-Verwaltungsgesellschaft
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

keine
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Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Herr Krefter Josef Ratsmitglied Selbständig (Landwirt
Ackerbau, Hähnchenmast),
Betreiber von Windkraftanlagen

keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbH:
Stadtwerke GmbH

stellv. Mitglied in den Gesellschafterversammlungen der
städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
GfA mbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Betriebsausschuss des Abwasserwerks

keine

Herr Kuhlmann-
Eckel

Stefan Ratsmitglied Universitätsprofessor em. Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbH;
Stadtwerke GmbH

stellvertretendes Mitglied in den Aufsichtsräten der
städtischen GmbHs:
Kulturbüro GmbH
rock´n´popmuseum GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Herr Laschke Sebastian Ratsmitglied Geschäftsführer
Dipl. Betriebswirt (FH)

Ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der
Sparkasse Westmünsterland

Mitglied in den Aufsichtsräten der städtischen GmbH:
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG (ab 26.01.2022)

stellv. Mitglied in den Aufsichtsräten der städtischen
GmbHs:
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG (bis 25.01.2022)

Mitglied in den Gesellschafterversammlungen der
städtischen GmbHs:
Chance gGmbH und GfA mbH
Kulturbüro GmbH und rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführender Gesellschafter bei
folgenden Unternehmen:
Gerish GmbH
Projektentwicklungsgesellschaft
Münsterland GmbH & Co. KG
Projektentw. Verw. GmbH
LWM Beteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KG
BAKU GLS LTD.
biostór Ireland Ltd.
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Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Frau Lindebaum Inga Ratsmitglied Reitlehrerin / Selbstständig keine Stellvertretendes Mitglied in den Aufsichtsräten der
städtischen GmbH:
Stadtwerke Gronau GmbH

Stellvertretendes Mitglied in den
Gesellschafterversammlungen der städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
GfA GmbH
Kulturbüro Gronau GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG-Verwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Betriebsausschuss Abwasserwerk

1. Vorsitzende des Reit- und Fahrverein
Gildehaus - Bad Bentheim e.V.

Herr Meyer Achim Walter Ratsmitglied Gastwirt keine Mitglied in den Gesellschafterversammlungen der
städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
GfA GmbH
Kulturbüro Gronau GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG-Verwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Betriebsausschuss Abwasserwerk

Mitglied in der Vertreterversammlung
der Volksbank Gronau-Ahaus eG

Frau Meyer-
Kernebeck

Linsey Ratsmitglied medizinische Fachangestellte keine keine keine

Herr Mönsters André Ratsmitglied Dipl. Verwaltungswirt Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Kulturbüro Gronau GmbH
Rocken Popmuseum GmbH

1. Vorsitzender Vorwärts Gronau e.V.
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Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Herr Neumüller Kai Ratsmitglied (ab
01.04.2022)

leitender Angestellter a.D. Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

stellv. Mitglied in den Aufsichtsräten der städtischen
GmbHs:
Chance gGmbH
GfA GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH

stellvertretendes Mitglied in den
Gesellschafterversammlungen der städtischen GmbHs:
Chance GmbH
GfA GmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Herr Pawlowski André Ratsmitglied Steinmetz keine keine keine

Herr Petzold Tobias Ratsmitglied Architekt stellvertretendes Mitglied in den
Gesellschafterversammlungen der städtischen GmbHs:
Chance GmbH
GfA GmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Frau Reinhoffer Susanne Ratsmitglied Dipl. Volkswirtin Stellvertretendes Mitglied in Aufsichtsräten der
städtischen GmbHs:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
Stadtwerke Gronau GmbH

Stellvertretendes Mitglied in
Gesellschafterversammlungen der städtischen GmbHs:
Chance GmbH
GfA GmbH
Kulturbüro Gronau GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Betriebsausschuss Abwasserwerk
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Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Herr Ricking Norbert Ratsmitglied Lehrer und Studienberater Beirat Sparkasse Westmünsterland Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbH:
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG

Mitglied in den Gesellschafterversammlungen der
städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
GfA mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
Stadtwerke Gronau GmbH

keine

Herr Rövekamp Wolfgang Ratsmitglied Speditionskaufmann keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
GfA mbH
Stadtwerke Gronau GmbH

Stellvertretendes Mitglied in
Gesellschafterversammlungen der städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
GfA GmbH
Kulturbüro Gronau GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Betriebsausschuss Abwasserwerk

keine
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Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Herr Savci Ibrahim Ratsmitglied selbständiger Immobilienmakler keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbH:
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG

Stellvertretendes Mitglied in Aufsichtsräten der
städtischen GmbHs:
Kulturbüro Gronau GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH

Mitglied in Gesellschafterversammlungen der städtischen
GmbHs:
Chance gGmbH
GfA GmbH
Kulturbüro Gronau GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Betriebsausschuss Abwasserwerk

keine

Herr Schabbing Ludger Ratsmitglied Tischlermeister
Rentner

keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs
Aufsichtsrat Stadtwerke Gronau GmbH (stellv.
Vorsitzender)
Kulturbüro Gronau GmbH
rock'n'popmuseum GmbH

Mitglied in Gesellschafterversammlungen der städtischen
GmbHs
Stadtwerke Gronau GmbH

Betriebsausschuss des Abwasserwerks (stellv.
Vorsitzender)

keine

Frau Schiemann Natalie Ratsmitglied Musikpädagogin keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
GfA mbH
Chance gGmbH
Kulturbüro Gronau GmbH
rock'n'popmuseum GmbH

Stellvertretendes Mitglied in den
Gesellschafterversammlung der städtischen GmbHs:
Chance GmbH
GfA GmbH
Rock´n´popmuseum GmbH
Kulturbüro GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

keine
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Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Herr Schwartze Erich Ratsmitglied Jurist / Rentner keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
GfA mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
Aufsichtsrat Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH

Mitglied in den Gesellschafterversammlungen der
städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
GfA mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

keine

Herr Speer Daniel Ratsmitglied Diplom-Sozialarbeiter keine keine keine

Frau Stenau-van
-Wüllen

Andrea Ratsmitglied Steuerfachangestellte,
Bilanzbuchhalterin

Aufsichtsrat Chance gGmbH
Aufsichtsrat GfA mbH
stellv. Aufsichtsrat RPM Kulturbüro

Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
GfA mbH

Stellvertretendes Mitglied in Aufsichtsräten städtischen
GmbHs:
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG

Mitglied in Gesellschafterversammlungen der städtischen
GmbHs:
Chance gGmbH
GfA GmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG-Verwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

Herr Ströher David Ratsmitglied Mechatroniker für Kältetechnik keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbH:
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG

keine

Anlage 1 zum Anhang/13



Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Frau Tegetmeyer Birgit Ratsmitglied
1.
Stellvertreterin
der
Bürgermeisterin

Fachärztin für Anästhesie und
Notfallmedizin

keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Stadtwerke Gronau GmbH

Mitglied in den Gesellschafterversammlungen der
städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
GfA mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Betriebsausschuss des Abwasserwerks

keine

Frau Trautwein-
Köhler

Susanne Ratsmitglied Lehrerin keine

Herr von Borczys-
kowski

Jörg Ratsmitglied Systemadministrator keine Stellvertretendes Mitglied in Aufsichtsräten der
städtischen GmbHs:
Chance GmbH
GfA mbH

Mitglied in den Gesellschafterversammlungen der
städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
GfA mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Betriebsausschuss Abwasserwerk

keine

Frau Wagner Marita Ratsmitglied Physiotherapeutin keine Mitglied in Aufsichtsräten der städtischen GmbHs:
Aufsichtsrat rock'n'popmuseum GmbH
Aufsichtsrat Kulturbüro GmbH

Mitglied in den Gesellschafterversammlungen der
städtischen  GmbHs:
Chance gGmbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
GfA mbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

keine
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Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Gronau

Anrede Name Vorname Funktion ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll-
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des
Aktiengesetzes

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten
Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form

Mitgliedschaft in Organen sonstiger
privatrechtlicher Unternehmen

Herr Zurloh Ralf Ratsmitglied Kaufmann / Sachverständiger Mitglied in Aufsichtsräten von städtischen GmbH:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH

stellvertretendes Mitglied in Aufsichtsräten von
städtischen GmbH:
Stadtwerke Gronau GmbH

Stellvertretendes Mitglied in
Gesellschafterversammlungen von städtischen GmbHs:
Chance gGmbH
GfA mbH
Kulturbüro GmbH
rock'n'popmuseum GmbH
Stadtwerke Gronau GmbH
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG
WGG-Verwaltungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  mbH
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Stadt Gronau

Buchwert
Stand am 31.12. des

Vorjahres

Zugänge

im

Abgänge

im

Umbuchungen im

Haushaltsjahr

Stand 31.12. des

Haushaltsjahres
Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Abgänge im

Haushaltsjahr
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

+ - +/- - -
0. Aufwendungen zur Erhaltung der

gemeindlichen Leistungsfähigkeit

5.287.027,45 267.989,88 0,00 0,00 5.555.017,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.287.027,45 5.555.017,33

1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.375.188,74 122.712,00 0,00 0,00 1.497.900,74 939.707,96 90.663,05 0,00 0,00 1.030.371,01 435.480,78 467.529,73
2. Sachanlagen 431.415.228,82 25.682.072,12 878.951,50 -126.228,14 456.092.121,30 98.446.086,57 7.861.706,46 67.139,76 26.295,43 106.348.637,36 332.969.142,25 349.743.483,94
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte

75.372.395,98 453.312,95 22.416,04 460.122,60 76.263.415,49 7.545.172,21 546.220,39 0,00 0,00 8.091.392,60 67.827.223,77 68.172.022,89

2.1.1 Grünflächen 49.723.741,92 65.699,39 595,00 1.477,20 49.790.323,51 6.847.564,29 490.481,87 0,00 0,00 7.338.046,16 42.876.177,63 42.452.277,35

2.1.2 Ackerland 4.113.126,53 0,00 0,00 -129.264,98 3.983.861,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.113.126,53 3.983.861,55

2.1.3 Wald, Forst 1.378.289,52 10.965,57 0,00 0,00 1.389.255,09 45,94 551,23 0,00 0,00 597,17 1.378.243,58 1.388.657,92

2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 20.157.238,01 376.647,99 21.821,04 587.910,38 21.099.975,34 697.561,98 55.187,29 0,00 0,00 752.749,27 19.459.676,03 20.347.226,07

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte

147.930.585,87 183.100,21 5.867,60 13.238.151,32 161.345.969,80 38.493.519,07 2.722.946,61 65.279,63 0,00 41.281.745,31 109.437.066,80 120.064.224,49

2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 5.044.019,01 20.599,54 0,00 3.266.579,73 8.331.198,28 1.528.769,37 105.412,45 0,00 0,00 1.634.181,82 3.515.249,64 6.697.016,46

2.2.2 Schulen 99.142.590,59 81.052,21 4.104,73 2.984.571,59 102.204.109,66 25.903.877,77 1.977.583,66 23.979,63 0,00 27.905.441,06 73.238.712,82 74.298.668,60

2.2.3 Wohnbauten 3.868.764,40 0,00 1.762,87 0,00 3.867.001,53 789.620,98 85.103,59 0,00 0,00 874.724,57 3.079.143,42 2.992.276,96

2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und

Betriebsgebäude

39.875.211,87 81.448,46 0,00 6.987.000,00 46.943.660,33 10.271.250,95 554.846,91 41.300,00 0,00 10.867.397,86 29.603.960,92 36.076.262,47

2.3 Infrastrukturvermögen 168.446.033,27 57.047,35 36.708,83 3.768.605,88 172.234.977,67 44.547.161,78 3.402.373,58 1.860,13 11.215,26 47.940.180,23 123.898.871,49 124.294.797,44

2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 32.058.863,65 57.047,35 2.479,56 792,66 32.114.224,10 39.445,00 0,00 0,00 0,00 39.445,00 32.019.418,65 32.074.779,10

2.3.2 Brücken und Tunnel 28.322.662,00 0,00 34.229,27 1.216.914,69 29.505.347,42 5.672.077,25 439.576,33 0,00 11.215,26 6.100.438,32 22.650.584,75 23.404.909,10

2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und

Sicherheitsanlagen und Werten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4 Entwässerungs- und

Abwasserbeseitigungsanlagen 33.821,29 0,00 0,00 63.000,00 96.821,29 4.083,36 1.470,94 1.575,00 0,00 7.129,30 29.737,93 89.691,99

2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und

Verkehrslenkungsanlagen 107.232.483,14 0,00 2.487.898,53 109.720.381,67 38.216.365,44 2.931.693,51 285,13 0,00 41.148.344,08 69.016.117,70 68.572.037,59

2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 798.203,19 0,00 0,00 0,00 798.203,19 615.190,73 29.632,80 0,00 0,00 644.823,53 183.012,46 153.379,66

2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 332.277,19 0,00 0,00 202,38 332.479,57 95.533,86 12.363,05 0,00 0,00 107.896,91 236.743,33 224.582,66

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 167.418,87 0,00 0,00 0,00 167.418,87 35.924,35 2.907,06 0,00 0,00 38.831,41 131.494,52 128.587,46

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 8.041.083,93 531.930,16 1.090,64 1.169.421,19 9.741.344,64 3.617.544,75 492.920,69 0,00 1.089,64 4.109.375,80 4.423.539,18 5.631.968,84
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.978.802,69 930.676,05 16.342,15 85.066,44 10.978.203,03 4.111.230,55 681.975,08 0,00 13.990,53 4.779.215,10 5.867.572,14 6.198.987,93

2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 21.146.631,02 23.526.005,40 796.526,24 -18.847.797,95 25.028.312,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.146.631,02 25.028.312,23

3. Finanzanlagen 69.927.534,53 9.054.696,04 126.316,51 0,00 78.855.914,06 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 69.427.534,53 78.355.914,06
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 31.682.532,34 27.806,81 27.807,81 0,00 31.682.531,34 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 31.182.532,34 31.182.531,34

3.2 Beteiligungen 28.913,08 0,00 0,00 0,00 28.913,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.913,08 28.913,08

3.3 Sondervermögen 35.781.791,00 8.802.234,96 0,00 0,00 44.584.025,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.781.791,00 44.584.025,96

3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.617.299,31 224.654,27 0,00 0,00 1.841.953,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617.299,31 1.841.953,58

3.5 Ausleihungen 816.998,80 0,00 98.508,70 0,00 718.490,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816.998,80 718.490,10

3.5.1 an verbundene Unternehmen 685.738,25 0,00 49.592,93 0,00 636.145,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.738,25 636.145,32

3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 an Sondervermögen 32.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 16.000,00

3.5.4 sonstige Ausleihungen 99.260,55 0,00 32.915,77 0,00 66.344,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.260,55 66.344,78

4. nachrichtlich: Grundstücke des

Umlaufvermögen

22.563.525,59 4.730.360,51 509.827,27 126.228,14 26.910.286,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.563.525,59 26.910.286,97

Gesamtsumme 1-3 502.717.952,09 34.859.480,16 1.005.268,01 -126.228,14 536.445.936,10 99.885.794,53 7.952.369,51 67.139,76 26.295,43 107.879.008,37 402.832.157,56 428.566.927,73

€428.566.927,73

Anlagenspiegel

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen
Kummulierte

Abschreibung

Stand am 31.12.

des Vorjahres

Abschreibungen

im Haushaltsjahr

außerplanmäßige

Abschreibungen

im Haushaltsjahr

Änderungen durch

Zu- u. Abgänge

Kumulierte

Abschreibungen

(auch aus Vorj.)

am 31.12. des Vorjahres

des

Haushaltsjahres

am 31.12.

des

Haushaltsjahres
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Stadt Gronau

Forderungsspiegel

 Gesamtbetrag des

Haushaltsjahres

 bis zu 1 Jahr  1 bis 5 Jahre  mehr als 5 Jahre  Gesamtbetrag des

Vorjahres

1.  Öffentlich-rechtliche Forderungen

und Forderungen aus

Transferleistungen

 €      15.864.986,59  €      15.562.423,59  €                             -    €            302.563,00 €      13.938.512,04

      1.1 Gebühren €            576.789,07 €            576.789,07 €                             - €                             - €            108.431,75

      1.2 Beiträge €              31.194,27 €              31.194,27 €                             - €                             - €            311.162,37

      1.3 Steuern €      11.387.049,94 €      11.387.049,94 €                             - €                             - €        9.557.830,32

      1.4 Forderungen aus
             Transferleistungen

 €        2.989.786,95  €        2.989.786,95  €                             -    €                             - €        2.922.765,37

      1.5 Sonstige öffentlich-
            rechtliche Forderungen

 €            880.166,36  €            577.603,36  €                             -    €            302.563,00 €        1.038.322,23

2.  Privatrechtliche Forderungen €            625.061,80 €            625.061,80 €                             - €                             - €        1.741.543,79

      2.1 gegenüber dem privaten
            Bereich

 €            260.574,20  €            260.574,20  €                             -    €                             - €            369.109,36

      2.2 gegenüber dem
            öffentlichen Bereich

 €            211.692,75  €            211.692,75  €                             -    €                             - €            492.986,72

      2.3 gegen verbundene
            Unternehmen

 €            112.107,65  €            112.107,65  €                             -    €                             - €            694.883,40

      2.4 gegen Beteiligungen €              40.687,20 €              40.687,20 €                             - €                             - €              35.691,31

      2.5 gegen Sondervermögen €                             - €                             - €                             - €                             - €            148.873,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände  €            772.885,15  €            772.885,15  €                             -    €                             - €            343.280,67

4. Summe aller Forderungen €      17.262.933,54 €      16.960.370,54 €                             - €            302.563,00 €      16.023.336,50

Art der Forderungen
 mit einer Restlaufzeit von

Anlage 3 zum Anhang



Stadt Gronau

Eigenkapitalspiegel

Bestand zum

31.12. des

Vorjahres

Verrechnung

des Vorjahres-

ergebnisses

Verrechnungen mit

der allgemeinen

Rücklage nach § 44

Abs. 3 KomHVO

NRW im

Haushaltsjahr

Veränderung

der

Sonderrücklage

Jahresergebnis des

Haushaltsjahres

(vor Beschluss über

Ergebnisverwend.)

Bestand zum 31.12.

des Haushaltsjahres

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.1 Allgemeine Rücklage 63.130.336,33 77.092,36 63.207.428,69

1.2 Sonderrücklagen - -

1.3 Ausgleichsrücklage 27.312.735,19 15.681.003,69 42.993.738,88

1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 15.681.003,69 (15.681.003,69) -1.578.042,77 -1.578.042,77

1.5

Nicht durch Eigenkapital

gedeckter Fehlbetrag

(Gegenposten zu Aktiva) - -

106.124.075,21 - 104.623.124,80

4.

Nicht durch Eigenkapital

gedeckter Fehlbetrag

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

2019 2020 2021 Saldo

-3.942.104,86 -738.085,64 747.578,46 -3.932.612,04

-3.709.062,93 2.495.989,35 -2.033.059,04 -3.246.132,62

-7.651.167,79 1.757.903,71 -1.285.480,58 -7.178.744,66

Bezeichnung

Summe Eigenkapital

Allgemeine Rücklage (+/-)

Ausgleichsrücklage (+/-)

Summe
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Stadt Gronau

Sonderpostenspiegel 2021

Stand am 31.12.

des Vorjahres

Zugänge im

Haushaltsjahr

Abgänge im

Haushaltsjahr

Umbuchun-

gen im Haus-

haltsjahr

Zwischen-

summe

Anfangsbe-

stand Auflösung

kum.

Auflösung des

Haus-

haltsjahres

außerplan-

mäßige

Auflösung im

Haushaltsjahr

Zuschrei-

bungen im

Haushalts-

jahr

Entnahme

für Abgänge

Endbestand

Auflösung kum.

Buchwert des

Vorjahres

Buchwert des

Haushalts-

jahres

2.1 für Zuwendungen 170.721.744,40 3.516.762,66 15.860,98 0,00 174.222.646,08 53.877.226,66 3.802.332,26 44.063,87 0,00 15.860,98 57.707.761,81 116.844.517,74 116.514.884,27

      2.1.1. für Anlagevermögen 170.706.631,40 3.516.762,66 747,98 0,00 174.222.646,08 53.862.113,66 3.802.332,26 44.063,87 0,00 747,98 57.707.761,81 116.844.517,74 116.514.884,27

      2.1.2 für Umlaufvermögen 15.113,00 0,00 15.113,00 0,00 0,00 15.113,00 0,00 0,00 0,00 15.113,00 0,00 0,00 0,00

2.2 für Beiträge 27.545.380,34 1.187.530,79 0,00 0,00 28.732.911,13 9.227.737,69 720.554,04 25.692,86 0,00 0,00 9.973.984,59 18.317.642,65 18.758.926,54

     2.2.1 für Anlagevermögen 27.545.380,34 1.187.530,79 0,00 0,00 28.732.911,13 9.227.737,69 720.554,04 25.692,86 0,00 0,00 9.973.984,59 18.317.642,65 18.758.926,54

     2.2.2 für Umlaufvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 für Gebührenausgleich 1.235.471,12 322.951,07 0,00 0,00 1.558.422,19 1.026.889,14 48.116,38 0,00 0,00 0,00 1.075.005,52 208.581,98 483.416,67

      2.3.1 Müllabfuhr 912.448,01 310.352,48 0,00 0,00 1.222.800,49 879.753,98 2.516,50 0,00 0,00 0,00 882.270,48 32.694,03 340.530,01

      2.3.2 Straßenreinigung 323.023,11 12.598,59 0,00 0,00 335.621,70 147.135,16 45.599,88 0,00 0,00 0,00 192.735,04 175.887,95 142.886,66

2.4 Sonstige Sonderposten 4.530.297,40 0,00 0,00 0,00 4.530.297,40 827.642,22 85.425,60 0,00 0,00 0,00 913.067,82 3.702.655,18 3.617.229,58

2.4.1 Stellplatzablösungen 2.165.765,40 0,00 0,00 0,00 2.165.765,40 728.651,35 55.723,47 0,00 0,00 0,00 784.374,82 1.437.114,05 1.381.390,58

2.4.2 Gute Schule 2020 2.364.532,00 0,00 0,00 0,00 2.364.532,00 98.990,87 29.702,13 0,00 0,00 0,00 128.693,00 2.265.541,13 2.235.839,00

Gesamtsumme 204.032.893,26 5.027.244,52 15.860,98 0,00 209.044.276,80 64.959.495,71 4.656.428,28 69.756,73 0,00 15.860,98 69.669.819,74 139.073.397,55 139.374.457,06

Sonderposten

Bestandsveränderungen Auflösung des Sonderpostens Buchwerte
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Stadt Gronau
Verbindlichkeitenspiegel

 bis zu 1 Jahr  1 bis 5 Jahren  mehr als 5 Jahren

 EUR  EUR  EUR  EUR  EUR

1 2 3 4 5

1. Anleihen                                                                    -                                -                                -                                 -                                                      -

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für

     Investitionen                                       140.819.980,50 €        7.017.752,01 €      29.112.895,10 €     104.689.333,39 €                         101.126.337,21 €

    2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                 - €                             - €                             - €                              - €                                                   - €

    2.2 von Beteiligungen                                                                 - €                             - €                             - €                              - €                                                   - €

    2.3 von Sondervermögen                                                                 - €                             - €                             - €                              - €                                                   - €

    2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                - €                            - €                            - €                             - €                                                  - €

           2.4.1 vom Bund                                                                 - €                             - €                             - €                              - €                                                   - €

           2.4.2 vom Land                                                                 - €                             - €                             - €                              - €                                                   - €

           2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                 - €                             - €                             - €                              - €                                                   - €

           2.4.4 von Zweckverbänden                                                                 - €                             - €                             - €                              - €                                                   - €

           2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                 - €                             - €                             - €                              - €                                                   - €

           2.4.6 von sonstigen öffentlichen
                    Sonderrechnungen                                                                 -   €                             -   €                             -   €                              -   €

                                                  - €

    2.5 von Kreditinstituten                                       140.819.980,50 €       7.017.752,01 €     29.112.895,10 €    104.689.333,39 €                         101.126.337,21 €

           2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                       140.819.980,50 €        7.017.752,01 €      29.112.895,10 €     104.689.333,39 €                         101.126.337,21 €
           2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                                 - €                     - €                             - €                              - €                                                   - €

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur

     Liquiditätssicherung                                                                 -   €                             -   €                             -   €                              -   €                            13.046.156,20 €

    3.1 vom öffentlichen Bereich                                                                 - €                             - €                             - €                              - €                                                   - €
    3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                                 - €                             - €                             - €                              - €                            13.046.156,20 €

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-

     aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                               336.585,59 €  €             43.956,70           176.337,98 €             116.290,91 €                                 344.728,81 €

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

    Leistungen                                            5.886.863,16 €        5.456.863,16 €                             -   €             430.000,00 €                              4.705.331,41 €

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                            1.441.388,04 €        1.441.388,04 €                             - €                              - €                              3.434.636,65 €

7. sonstige Verbindlichkeiten                                          22.022.684,46 €      22.022.684,46 €                             - €                              - €                              7.587.838,34 €

8. erhaltene Anzahlungen                                          11.935.134,18 €      11.935.134,18 €                             - €                              - €                            11.660.679,08 €

9. Summe aller Verbindlichkeiten                                       182.442.635,93 €      47.917.778,55 €      29.289.233,08 €     105.235.624,30 €                         141.905.707,70 €

nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

(Bürgschaften)                                          18.498.301,12 €                            16.027.805,12 €

Art der Verbindlichkeit

 Gesamtbetrag des Haushaltsjahres
mit einer Restlaufzeit von

 Gesamtbetrag des Vorjahres
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Stadt Gronau

Übersicht über die Rückstellungen der Stadt Gronau (Westf.) zum 31.12.2022

Bezeichnung  Stand am

31.12.2021

 Inanspruch-

nahme

 Auflösung  Umbuchung  Zuführung  Stand am

31.12.2022
Pensionsrückstellungen €     61.137.010,00 €       3.903.959,97 €          745.326,00 €                            - €            7.341.377,97 €    63.829.102,00
Pensionsrückst. für Beschäftigte 15.363.148,00€ -€ 227.795,00€ -800.629,00 2.282.959,00€ 16.617.683,00€

Beihilferückst. für Beschäftigte 4.472.406,00€ 74.315,00€ -265.572,00 614.753,00€ 4.747.272,00€

Pensionsrückstellung für

Versorgungsempfänger
30.711.883,00€ 3.337.872,81€ 298.802,00€ 800.629,00 3.592.428,81€ 31.468.266,00€

Beihilferückstellung für

Versorgungsempfänger
10.573.573,00€ 564.787,16€ 144.414,00€ 265.572,00 851.237,16€ 10.981.181,00€

Rückstellungen für Ruhegelder 16.000,00€ 1.300,00€ 14.700,00€

Rückstellungen für Deponien und

Altlasten
 €                      (0,00) -€  €                     (0,00)

Instandhaltungsrückstellungen 3.507.539,20€ 624.777,36€ 428.998,16€ 443.900,00€ €      2.897.663,68

Sonstige Rückstellungen 10.759.677,24€ 4.173.157,29€ 818.999,07€ -€ 12.897.121,40€ 18.664.642,28€

Rückstellung Altersteilzeit -€ -€ -€ -€ 48.200,00€ 48.200,00€

Rückst. für Urlaubs- und

Gleitzeitguthaben
3.188.700,00€ 3.188.700,00€ -€ -€ 3.648.800,00€ 3.648.800,00€

Rückstellung für

Jubiläumszuwendungen
101.700,00€ 11.799,80€ 3.054,25€ -€ 16.254,05€ 103.100,00€

Rückstellung für leistungsorientierte

Bezahlung lt. TVöD
376.400,00€ 376.400,00€ -€ -€ 374.600,00€ 374.600,00€

Rückstellung für Erstattungsan-

sprüche lt. § 107b BeamtVG
137.458,00€ -€ -€ -€ 11.806,00€ 149.264,00€

Rückstellungen für Besoldungs- bzw.

Vergütungsnachzahlungen
9.200,00€ 9.200,00€ -€ -€ 72.400,00€ 72.400,00€

Prozesskostenrückstellung 135.673,09€ 11.700,09€ 55.300,00€ -€ 71.000,00€ 139.673,00€

Überörtliche Prüfung GPA 49.600,00€ -€ -€ -€ 14.600,00€ 64.200,00€

Prüfung des Jahresabschlusses durch

Wirtschaftsprüfer
22.000,00€ 21.462,84€ 537,16€ -€ 26.775,00€ 26.775,00€

Rückstellung Erstattung von Grund-

kaufgeldern für ehemalige Bahn-

grundstücke an die Deutsche Bahn

25.829,98€ -€ 25.829,98€ -€ -€ 0,00€

Rückstellung für Gewerbesteuer-

erstattungen
5.764.708,07€ 202.728,00€ 664.569,24€ -€ 7.550.886,35€ 12.448.297,18€

Hertie-Gebäude 177.933,10€ -€ -€ -€ -€ 177.933,10€

Rückstellung für

Rückzahlungsanspruch LWL
276.000,00€ 116.000,00€ -€ -€ 457.000,00€ 617.000,00€

Rückstellungen Landesanteil

Kibiz.Mittel
228.500,00€ 228.362,82€ 137,18€ -€ 144.000,00€ 144.000,00€

Rückstellung Wettbürosteuer -€ -€ -€ -€ 26.100,00€ 26.100,00€

Rückstellungen Kostenzusage 6.500,00€ -€ 6.500,00€ -€ -€ -€

Stadtbusverkehr

On-Demand-Verkehr
217.100,00€ -€ 63.000,00€ -€ -€ 154.100,00€

Rückstellungen für

Hochwasserschutzmaßnahmen
12.800,00€ -€ -€ -€ -€ 12.800,00€

Rückstellungen

Grenzüberschreitender

Radschnellweg

15.000,00€ -€ -€ -€ -€ 15.000,00€

Rückstellung Digitalisierung 2.975,00€ 2.975,00€ -€ -€ -€ -€

Rückstellung Breitbandausbau 7.700,00€ -€ -€ -€ 7.100,00€ 14.800,00€

Rückstellung  Erstattung

Erschließungsbeiträge
3.900,00€ 3.828,74€ 71,26€ -€ -€ 0,00€

Rückstellungen Klimabaum/Spar mit

Solar
-€ -€ -€ -€ 39.200,00€ 39.200,00€

Rückstellung Fassadenprogramm -€ -€ -€ -€ 70.000,00€ 70.000,00€

Rückstellung

Umsatzsteuernachzahlung
-€ -€ -€ -€ 318.400,00€ 318.400,00€

Summe 75.404.226,44€ 8.701.894,62€ 1.993.323,23€ -€ 20.682.399,37€ 85.391.407,96€
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2022 gem. § 22 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt Sachkonto Aufwand Finanzkonto

übertragene Zahlungs-

ermächtigungen PROJEKT Maßnahme:

01.06.2003 Innere Verwaltung 081100 06000 93500 0,00 783100 239.000,00 FD 100-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

FD 110 239.000,00

01.10.01.00 IT-Service 011100 01110 40002 0,00 783100 43.500,00 FD 115-6 Ergänzung der IT Ausstattung in Schulen

IT-Service 011100 06000 93512 0,00 783100 187.000,00 FD 115-6 Ergänzung der IT Ausstattung in Schulen

IT-Service 071100 06000 93510 0,00 783100 221.300,00 FD 115-6 Ergänzung der IT Ausstattung in Schulen

IT-Service 081100 06000 93511 0,00 783100 92.700,00 FD 115-2 Ergänzung der auto. Datenverabeitungsanla.

IT-Service 081100 08110 40032 0,00 783100 199.600,00 FD 115-6 Ergänzung der IT Ausstattung in Schulen

FD 115 744.100,00

01.12.01.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 13000 95000 0,00 785100 928.600,00 FB 466-133 Neubau FR-Wache Gronau

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40024 0,00 785100 50.000,00 FD 465-25 Erneuerung des Schulhofes Eilermarkschule

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40031 0,00 785100 500.000,00 FD 465-37 Errichtung Rathaus Gronau

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40033 0,00 785100 1.486.500,00 FD 465-39 Sanierung Sporthalle Gasstrasse

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40038 0,00 785100 10.000,00 FD 465-44 Gesamtschule, Erweiterung Neubau Gronau

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40046 0,00 785100 2.829.900,00 FD 465-49 Euregio Gesamtschule - Bau

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40050 0,00 785100 88.700,00 FD 465-57 Erneuerung des Schulhofes Gesamtschule

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40056 0,00 785100 10.400,00 FD 465-65 IT-Verkabelung an Gronauer Schulen

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40063 0,00 785100 1.000.000,00 FD 465-37 Errichtung Rathaus Neubau Bahnhofstraße

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40069 0,00 785100 1.341.300,00 FD 465-76 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40070 0,00 785100 215.900,00 FD 465-77 Gymnasium, Kernsanierung Turm 1

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40071 0,00 785100 2.284.400,00 FD 465-78 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40072 0,00 785100 1.625.000,00 FD 465-81 W.-v.-S.-Gymnasium - Erweiterung

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40074 0,00 785100 44.900,00 FD 465-83 Eilermarkschule, Erweiterung

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40083 0,00 785100 1.000.000,00 FD 465-93 B.-Overberg-Schule - Erweiterung

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40086 0,00 785100 112.750,00 FD 465-96 Kindergarten Astrid Lindgren - Neubau

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40087 0,00 785100 1.541.200,00 FD 465-98 Synagoge - Umbau

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40092 0,00 785100 1.536.100,00 FD 465-102 Kindergarten Luise - Neubau

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40093 0,00 785100 250.000,00 FD 465-106 Gesamtschule Gronau (Altbau)

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40095 0,00 785100 1.250.000,00 FD 465-108 Neubau einer Grundschule im Stadtwesten

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40099 0,00 785100 200.000,00 FD 465-113 Umbau Germania

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091210 09121 40107 0,00 785100 378.000,00 FD 465-119 Sporthalle 2 - Erneuerung Oberlichter etc.

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091220 09122 40057 0,00 785200 314.400,00 FD 465-61 Herrichten Schulhof zu Parkplatz Dril. Kolleg

Grundstücks- und Gebäudemanagement 091220 09122 40084 0,00 785200 100.000,00 FD 465-103 Grundleitung Sporthalle Eilermark

Grundstücks- und Gebäudemanagement 199100 19910 40002 0,00 785200 150.000,00 FD 465-105 Zuschuss Sporthalle Wittekindshof

FD 465 19.248.050,00

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Untersachkonto
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02.04.01.00 Brandschutz 071100 07110 40034 0,00 783100 220.000,00 FD 132-9 Beschaffung eines Einsatzleitwagens

Brandschutz 071100 07110 40035 0,00 783100 530.000,00 FD 132-9 Beschaffung eines HLF 20

Brandschutz 071100 07110 40036 0,00 783100 300.000,00 FD 132-9 Beschaffung eines PTLF

Brandschutz 071100 13000 93500 0,00 783100 308.400,00 FD 132-1 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens

Brandschutz 071100 13000 93520 0,00 783100 49.100,00 FD 132-9 Beschaffung eines Fahrzeuganhängers

Brandschutz 081100 13000 93504 0,00 783100 8.200,00 FD 132-1 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens

FD 132 1.415.700,00

03.01.03.00 Realschule 081100 08110 40036 0,00 783100 150.000,00 FD 340-78 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

03.01.04.00 Werner-von-Siemens-Gymnasium 081100 08110 40027 0,00 783100 100.000,00 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

03.01.07.00 Gesamtschule Gronau 081100 08110 40040 0,00 783100 175.000,00 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

03.01.07.00 Euregio-Gesamtschule 081100 08110 40041 0,00 783100 970.000,00 FD 340-68 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

03.02.01.00 Zentrale Leistungen für Schulen 081100 20000 93500 0,00 783100 35.000,00 FD 340-9 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

FD 340.4 1.430.000,00

04.02.02.00 Musikschule 081100 33500 93510 0,00 783100 17.300,00 FD 342-1 Beschaffung von Inventar und Instrumente

FD 340.2 17.300,00

06.01.01.00 Förderung von Kindern 071100 07110 40016 0,00 783100 16.000,00 FD 351-6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge

FD 351.3 16.000,00

08.01.01.00 Sportförderung 071100 07110 40003 0,00 783100 75.000,00 Maschinen, technische Anlagen

Sportförderung 091220 09120 40120 0,00 785200 10.000,00 FD 340-85 Umsiedlung Basketballkörbe

FD 340.4 85.000,00

12.01.01.00 Bereitstellung von Verkehrsflächen, 041100 04110 40002 0,00 782100 70.000,00 FD 466-129 Erwerb von Verkehrsflächen

Bereitstellung von Verkehrsflächen, 041100 04110 40013 0,00 782100 20.000,00 FD 466-148 Grunderwerb Straßen

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40021 0,00 785200 155.000,00 FD 466-140 Endausbau Bleeke

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40026 0,00 785200 100.000,00 FB 466-5 Ausbau Riekenmaateweg 2. BA

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40028 0,00 785200 150.000,00 FD 466-148 Planungskosten Ausbau Gronauer Straße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40032 0,00 785200 130.000,00 FD 466-147 Radweg Alfertring

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40040 0,00 785200 1.500,00 FD 466-155 Stichweg Eulenborgweg (Neuerschließung)

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40043 0,00 785200 490.000,00 FD 466-158 Endausbau Klosterstiege

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40044 0,00 785200 621.000,00 FD 466-159 Erneuerung Dinkelbrücke BW Nr. 10-0200

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40048 0,00 785200 276.000,00 FB 466-84 Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.)

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40065 0,00 785200 200.000,00 FD 466-176 Wohnen an der Zollstraße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40067 0,00 785200 4.000,00 FD 466-179 Endausbau Vietmeierstraße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40070 0,00 785200 170.000,00 FD 466-186 Endausbau Sparenbergstraße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40078 0,00 785200 1.347.100,00 FD 466-194 Knotenpunkt L 510 Ochtruper Str./An der Eßseite

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40081 0,00 785200 8.000,00 FD 466-197 Endausbau Hackenbergstraße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40082 0,00 785200 820.000,00 FD 466-198 Knotenpunkt Steinfurter Str./ Marie-Curie-Str.

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40086 0,00 785200 30.000,00 FD 466-200 Fahrradabstellplätze an der Bürgerhalle

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40092 0,00 785200 759.800,00 FD 466-206 Parkplatz nördlich vom Bahnhof Gronau

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40093 0,00 785200 570.000,00 FD 466-207 Parkplatz am Kreisverkehr Zollstr./Pfarrer-Reukes-Str.

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40102 0,00 785200 1.844.800,00 FD 466-216 Endausbau Körnersiedlung

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40103 0,00 785200 122.800,00 FD 466-217 Endausbau Am Hoogen Kamp

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40104 0,00 785200 71.900,00 FD 466-218 Neubau Stichweg Iltisstraße (Sporthalle)

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40105 0,00 785200 300.000,00 FD 466-219 Endausbau Iltisstr. bis Enscheder Str.

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40107 0,00 785200 198.100,00 FD 466-221 Neuerschließung Markenfort

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40109 0,00 785200 173.400,00 FD 466-223 Endausbau Don-Bosco-Weg
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Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40110 0,00 785200 94.500,00 FD 466-224 Neubau Stichweg Eichenhofstraße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40112 0,00 785200 50.000,00 FD 466-226 Endausbau Marschallstr.

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40114 0,00 785200 1.385.900,00 FD 466-228 Radwegebau und Radwegeinfrastruktur

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40116 0,00 785200 30.200,00 FD 466-230 Schaffung einer Fahrradparkanlage R&P Museum

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40117 0,00 785200 27.100,00 FD 466-231 Endausbau Maria-Martin-Straße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40119 0,00 785200 24.800,00 FD 466-233 Endausbau Stichweg Blütenhain

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40121 0,00 785200 24.500,00 FD 466-234 Endausbau Waldweg

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40129 0,00 785200 60.000,00 FD 466-240 Stichweg Bentheimer Straße (An der weißen Dame)

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40130 0,00 785200 17.000,00 FD 466-241 Stichweg Steinfurter Straße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40132 0,00 785200 15.000,00 FD 466-243 Mountainbike-Strecke Ter-Meulen-Weg

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40133 0,00 785200 120.000,00 FD 466-244 Erneuerung Dinkelbrücke BW Nr. 10-0300

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40134 0,00 785200 4.100,00 FD 466-245 Erneuerung Flörbachbrücke BW 125-0900

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40135 0,00 785200 90.000,00 FD 466-246 Kreisverkehr Gildehauser Damm/Schillerstraße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40139 0,00 785200 45.000,00 FD 466-250 Kreisverkehr Steinstraße/Königstraße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 09122 40140 0,00 785200 95.600,00 FD 466-251 südl. Verlängerung der Boschstraße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 61500 95222 0,00 785200 2.597.700,00 FD 466-100 Attraktivierung der Innenstadt Gronau

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 63000 51006 0,00 785200 240.000,00 FB 466-18 Erneuerung der Wirtschaftswege Kavernen.

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 63000 95000 0,00 785200 80.000,00 FB 466-7 Kommunaler Straßenbau (Kleinmaßnahmen)

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 63000 95003 0,00 785200 63.800,00 FD 466-18 Erneuerung von Wirtschaftswegen

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 63000 95607 0,00 785200 170.500,00 FB 466-49 B-Plan 145 Kurfürstenstraße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 63000 95633 0,00 785200 500.000,00 FD 466-115 Endausbau Kurfürstenstraße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 63000 95634 0,00 785200 200.000,00 FD 466-116 Endausbau Kampstraße

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 091220 65000 95041 0,00 785200 100.000,00 FB 466-105 Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe

Bereitstellung von Verkehrsflächen, .. 178300 17830 40000 0,00 783100 10.200,00 FB 466-19 Beleuchtungsanlagen

FD 466 14.679.300,00

13.01.01.00
Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen,

Gewässer 041100 63000 93220 0,00 782100 200.000,00 FB 466-13 Grunderwerb für Entflechtungskonzept

Natur- und Landschaftspflege 071100 07110 40032 0,00 783100 10.000,00 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge

Natur- und Landschaftspflege 091220 09122 40066 0,00 785200 1.336.400,00 FD 466-172 Attraktivierung Dreiländersee

Natur- und Landschaftspflege 091220 09122 40098 0,00 785200 523.000,00 FD 466-172 Attraktivierung Dreiländersee, Umgestaltung Grünanlagen

Natur- und Landschaftspflege 091230 63000 95500 0,00 785300 159.300,00 FB 466-13

Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben -

Baukosten

Natur- und Landschaftspflege 091230 09123 40011 0,00 785300 347.200,00 FD 466-182 Renaturierung Glanebeeke Niederlande

Natur- und Landschaftspflege 091230 09123 40012 0,00 785300 50.000,00 FD 466-183 Durchlasserneuerung Bösingbach Epe

Natur- und Landschaftspflege 091230 09123 40013 0,00 785300 75.000,00 FD 466-184 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL

Natur- und Landschaftspflege 091230 09123 40016 0,00 785300 800.000,00 FD 466-211 Neubau des Wertstoffhofes

Natur- und Landschaftspflege 091230 09123 40017 0,00 785300 22.200,00 FD 466-144

Umlegung Strohbach im Bereich Einmündung zur Dinkel an der

Clemensschleuse EU-WRRL

Natur- und Landschaftspflege 091230 09123 40019 0,00 785300 9.000,00 FD 466-252 Beachvolleyballanlage auf dem LAGA-Gelände

Natur- und Landschaftspflege 021320 46000 95000 0,00 783100 61.700,00 FD 351-4 Ersatzbeschaffung Spielgeräte

FD 466 3.593.800,00

Gesamt: 41.468.250,00

2022 gem. § 22 Abs. 3 KomHVO NRW

keine Übertragung im konsumtiven Bereich aus 2022

Anlage 8 zum Anhang/3



Stadt Gronau

Übersicht Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRWName der Beteiligung Sitz des Unternehmens Anteilshöhe am

Kapital

Eigenkapital Ergebnis Daten aus

Jahresabschluss

Stadtwerke Gronau GmbH
Laubstiege 19, 48599

Gronau
100,00% €27.023.767,58 €1.838.917,27 2022

Kulturbüro Gronau GmbH
Bahnhofstr. 43, 48599

Gronau
100,00% 279.748,76€ (56.520,83)€ 2022

Rock'n'Popmuseum GmbH
Udo-Lindenberg-Platz

1, 48599 Gronau
100,00% 213.636,58€ -€ 2022

Wirtschaftsförderungs-

gesellschaft der Stadt Gronau

GmbH

Fabrikstr. 3, 48599

Gronau
100,00% 699.203,00€ 27.158,41€ 2021

WGG Wohnbau- und

Grundstücksgesellschaft mbh

& Co.KG

Fabrikstr. 3, 48599

Gronau
50,00% 370.978,09€ (76.030,40)€ 2022

WGG

Verwaltungsgesellschaft mbH

Fabrikstr. 3, 48599

Gronau
100,00% 22.356,57€ 172,21€ 2022

Chance gGmbH
Fabrikstr. 3, 48599

Gronau
100,00% 509.708,86€ (426.994,55)€ 2021

Forstdienstleistungen Gronau

GbR

Konrad-Adenauer-Str.

1, 48599 Gronau
45,03% 132.833,49€ 7.668,85€ 2021

Anlage 9 zum Anhang



Stadt Gronau

Übersicht nach § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW

 Abwasserwerk

der Stadt Gronau

 Stadtwerke

Gronau GmbH

Steuern und ähnliche Abgaben 314,72€ 465.563,12€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -€ -€
Sonstige Transfererträge -€ -€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.072,75€ 7.257,41€
Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.363,60€ 38.780,01€
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 289.571,59€ 125.092,64€
Sonstige ordentliche Erträge 6.858,90€ 2.558.894,16€
Aktivierte Eigenleistungen -€ -€
Bestandsveränderungen -€ -€
= Ordentliche Erträge 315.181,56€ 3.195.587,34€

Personalaufwendungen -€ (10.140,23)€
Versorgungsaufwendungen -€ -€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (10.129,79)€ (2.730.797,92)€
Bilanzielle Abschreibungen -€ -€
Transferaufwendungen -€ (1.708,36)€
Sonstige ordentliche Aufwendungen -€ (235.495,69)€
= Ordentliche Aufwendungen (10.129,79)€ (2.978.142,20)€

Finanzerträge 8.802.234,96€ 680.821,37€
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -€ -€
= Finanzergebnis 8.802.234,96€ 680.821,37€

Außerordentliche Erträge -€ -€
Außerordentliche Aufwendungen -€ -€
= Außerordentliches Ergebnis -€ -€

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten -€ -€

Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen -€ -€

Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -€ -€

Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen -€ -€

Verrechnungssaldo -€ -€

Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen, verselbständigten Aufgabenbereichen

Anlage 10 zum Anhang
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Lagebericht des Jahresabschlusses 2022
der Stadt Gronau (Westf.)

1 Rahmenbedingungen
Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
(KomHVO NRW) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Im
Lagebericht ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Gronau
einzugehen, denn die Finanzsituation der Stadt Gronau stellt sich sowohl risiko- als auch
chancenbehaftet dar. Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen
ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht
sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag,
sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern.

Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die wesentliche
Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können,
dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die
Haushaltswirtschaft auswirken können.

Das wirtschaftliche Umfeld des Haushaltsjahres ist nach wie vor noch durch die Auswirkungen
der Corona-Pandemie und vor allem durch den seit Februar 2022 herrschenden Ukraine–Krieg
geprägt. Beide Ereignisse führen zu starken Verwerfungen in den Liefer- und
Produktionsketten unserer globalisierten Wirtschaft und damit zu Verwerfungen im Verhältnis
von Angebot und Nachfrage wichtiger Wirtschaftsgüter. Damit verbunden sind
Angebotsengpässe und damit stark steigende Preise in allen Märkten, insbesondere der
Energiewirtschaft, die auch den Haushalt der Gemeinde Gronau unmittelbar betreffen.

Einher gehen mit diesen Entwicklungen stark steigende Flüchtlingszahlen aus der Ukraine
aber auch aus vielen anderen Teilen der Welt, die auch die Unterstützungsleistungen der Stadt
Gronau ganz unmittelbar beeinflussen. So sind die flüchtlingsinduzierten Mehrkosten der
Städte und Gemeinden im ersten Halbjahr 2022 um durchschnittlich über 68 % gestiegen,
lokal hat die Stadt Gronau den Anstieg von Transferleistung in den Jahren von 2015 bis 2022
von ca. 18 % zu verzeichnen. Eine Trendwende ist nicht absehbar.

Als weitere, mit zunehmender Tendenz auftretende Risiken ergeben sich die Entwicklungen
auf dem Arbeitsmarkt in Form eines sich weiter verschärfenden Fachkräftemangels.
Qualifizierte Mitarbeitende sind, wenn überhaupt, nur zu verbesserten Konditionen zu
bekommen. Hinzu kommt, dass aufgrund der beschriebenen Situation für die kommenden
Jahre mit weiter steigenden Personalkosten durch stark zunehmende Forderungen der
Tarifpartner zu rechnen ist.

Stark steigende Kosten im Bereich der Produktionsgüter und Dienstleistungen sowie drohende
Personalkostensteigerungen heizen derzeit die Inflation an. In der Folge werden die
Inflationstendenzen durch die Notenbanken weltweit mit stark steigenden Zinsen bekämpft.
Damit geht die Zeit „des billigen Geldes“ auch für die Stadt Gronau auf absehbare Zeit zu
Ende.

Entsprechende Marktentwicklungen führen aktuell zu Kaufkraftverlusten und Kaufzurück-
haltung in der Bevölkerung. Diese Entwicklung zeigt sich bereits in der Bauindustrie durch eine
sinkende Auftragslage sowie Stornierungen von Bauvorhaben; im Konsumgüterbereich
kommt es vermehrt zu Insolvenzen. Sollte diese Entwicklung anhalten oder sich verstärken,
müssen öffentliche Haushalte inklusive der zugehörigen Gemeinden mit stagnierenden, bei
sinkendem Wirtschaftswachstum oder Konjunktureinbruch sogar mit einem sinkenden
Steueraufkommen rechnen. Hinzu kommen für die Gemeinden negative Auswirkungen aus
den vorgesehenen Steuerentlastungspaketen. Erste Tendenzen dieser Entwicklung lassen
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sich bereits aus der aktuellen Steuerschätzung ableiten. Lichtblick in dieser Situation ist der
nach wie vor stabile Arbeitsmarkt.

Über die nächsten Jahre ist durch die politisch beschlossene Klimaneutralität bis 2045 mit
stark steigenden Aufwendungen und Investition für die notwendige Transformation in die
digitale und klimaneutrale Zukunft zu rechnen, die in einem zukünftig steigenden Zinsmarkt
zusätzlich zu den üblichen Ersatz- und Erhaltungsinvestitionen zu finanzieren sind.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Stadt Gronau in Zukunft bei stagnierenden
Einnahmen und stark steigenden Ausgaben in allen Bereichen mit einer angespannten
Haushaltslage rechnen muss, die für die Zukunft die Handlungsspielräume für den Haushalt
der Stadt Gronau weiter einschränken werden.

Im Zuge der skizzierten wirtschaftlichen Unwägbarkeiten sind die Budgetentwürfe kommender
Dekaden nur sehr schwer und mit erheblichen Unsicherheiten zu planen; daher erscheint es
geboten, ggf. unerwartete positive Entwicklungen des Kommunalhaushaltes für Folgeperioden
so einzusetzen, dass der Gefahr eines Haushaltssicherungskonzeptes möglichst wirksam
entgegengewirkt wird.

2 Ergebnisüberblick und Rechenschaft
Die Stadt Gronau weist in der Ergebnisrechnung 2022 ein negatives Ergebnis in Höhe von -
1.578 T€ aus. Gegenüber der Planung, in der von einem Fehlbetrag von – 11.839 T€
(= fortgeschriebener Ansatz) ausgegangen wurde, kommt es zu einer Ergebnisverbesserung
in Höhe von 10.261 T€. Die Verbesserung ist insbesondere mit höheren Steuern und ähnlichen
Abgaben, Kostenerstattungen, Zuwendungen und sonstigen ordentlichen Erträgen sowie
geringeren Aufwendungen im Bereich der Personalkosten als auch der
Transferaufwendungen zu begründen. Zeitgleich reduzieren die Mehrerträge insbesondere im
Bereich der allgemeinen Zuwendungen das außerordentliche Ergebnis und den damit
implizierten Bilanzposten nach NKF-CIG (Corona-Posten).

Bezeichnung Plan T€ Ergebnis
 T€

Abweichung
T€

Ausgleichsrücklage
nach Ergebnis-

berücksichtigung
T€

Jahresergebnis 2022 -11.839 -1.578 10.261 41.416

Jahresergebnis 2021 -10.545 15.681 26.226 42.994

Jahresergebnis 2020 -9.989 -2.033 7.956 27.312

Jahresergebnis 2019 -810 2.496 3.306 29.346

Jahresergebnis 2018 -8.720 -3.709 5.011 26.850

Jahresergebnis 2017 1.685 7.953 6.268 30.559

Jahresergebnis 2016 -1.387 8.607 9.994 22.606

Jahresergebnis 2015 -10.188 -7.695 2.493 13.999

Jahresergebnis 2014 -1.838 -2.275 -437 21.694

Jahresergebnis 2013 -2.700 1.348 4.048 23.968

Jahresergebnis 2012 34 2.023 1.989 22.620

Die Ausgleichsrücklage wird als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz
ausgewiesen, um Fehlbeträge der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen (§ 75
Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen). Kann ein Fehlbetrag durch
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Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen.
Nach Berücksichtigung des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2022 wird die
Ausgleichsrücklage 41.416 T€ betragen. Nach § 75 Abs. 3 GO NRW können der
Ausgleichsrücklage zukünftig weitere Jahresüberschüsse zugeführt werden, solange die
Allgemeine Rücklage einen Anteil von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist.

3 Steuerung und Produktorientierung
Kennzahlenanalysen sind das in der Praxis dominierende Instrument der Bilanzauswertung.
Die zentrale Aufgabe von Kennzahlen besteht darin, Informationen über komplexe
Sachverhalte zu verdichten und sie leicht verständlich darzustellen.

Mit der verbindlich geregelten Einführung der kaufmännischen Buchführung in den Kommunen
des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Grundlage für Kennzahlen gelegt. Bei der Analyse
von Jahresabschlüssen lassen sich Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen
Gesamtsituation, zur Vermögenslage, zur Finanzlage und zur Ertragslage auswerten.

Die im Lagebericht beschriebenen Analysewerte fußen auf dem NKF Kennzahlenset des
Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen, das eine Bewertung des Haushalts und
der wirtschaftlichen Lage einer jeden Kommune in der gleichen Weise möglich machen soll.
Eine vergleichende Betrachtung der Haushaltswirtschaft verschiedener Kommunen kann
jedoch zu Fehlinterpretationen führen, da der Grad der Ausgliederung kommunaler Aufgaben
höchst unterschiedlich ist. Trotz dieser Einschränkungen können Kennzahlen im
Jahresvergleich wichtige Hinweise und Impulse für Steuerungszwecke der Stadt bieten.

Produktorientierte Kennzahlen zur Steuerungsunterstützung liefern Erkenntnisse zum
operativen Geschäft. Diese werden im Rahmen der städtischen Haushaltsplanung
konkretisiert und verfeinert und beziehen sich auf steuerungsrelevante Informationen im
Haushalt.

4 Überblick über die wirtschaftliche Lage

4.1 Vermögenslage der Bilanz (Aktiva)

31.12.2021 31.12.2022

0.
Aufwendungen zur Erhaltung der
gemeindlichen Leistungsfähigkeit  5.287.027,45 €  5.555.017,33 €

1. Anlagevermögen  402.832.157,56 €  428.566.927,73 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  435.480,78 €  467.529,73 €

1.2 Sachanlagen  332.969.142,25 €  349.743.483,94 €

1.3 Finanzanlagen  69.427.534,53 €  78.355.914,06 €
2. Umlaufvermögen  43.768.397,44 €  66.289.025,43 €

2.1 Vorräte  27.727.278,96 €  32.401.604,33 €

2.2
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände  16.023.336,50 €  17.262.933,54 €

2.4 Liquide Mittel  17.781,98 €  16.624.487,56 €

3 Aktive Rechnungsabgrenzung  15.811.148,34 €  15.707.958,38 €
Bilanzsumme  467.698.730,79 €  516.118.928,87 €

Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2022 hat sich ggü. dem Vorjahr um ca. 48.420 T€
erhöht. Wesentliche Ursache sind hohe Investitionen in die Infrastruktur von Gronau sowie der
Erwerb zusätzlichen Grundbesitzes.
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4.1.1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Seit 2020 sind die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit als
Bilanzierungshilfe zu aktivieren (sogenannter „Corona-Posten“). Der Posten ist in der Bilanz
vor dem Anlagevermögen auszuweisen Die entstandenen Haushaltsverschlechterungen sind
um eventuelle Kompensationszahlungen des Landes zu mindern. Das NKF-CIG wurde
darüber hinaus durch Artikel 2 des zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher
Vorschriften vom 09.12.2022 umbenannt und dahingehend erweitert, dass auch die
Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bei der Ermittlung des
Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe zu berücksichtigen sind

Die Bewertung der Bilanzierungshilfe erfolgt nach § 5 NKF-CUIG. Der Posten enthält
krisenbedingte Mehraufwendungen sowie Mindererträge der Haushaltsjahre 2020 bis 2022.
Die entstandenen Haushaltsverschlechterungen sind um die Kompensationszahlungen des
Landes und Bundes zu mindern (z.B. Billigkeitsleistung zur Krisenbewältigung).

Zur Ermittlung des Bilanzpostens wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen. Insgesamt
wurden bisher 5.555 T€ bilanziert. Die Bilanzierungshilfe kann beginnend im Haushaltsjahr
2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Alternativ steht
der Stadt Gronau im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig
auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital
erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates
herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits
bestehende Überschuldung erhöht werden. Insofern ist der „Corona-Posten“ insgesamt eine
Belastung für zukünftige Haushaltsjahre.

4.1.2 Anlagevermögen
Das Anlagevermögen bildet mit 83,0 % den Schwerpunkt des städtischen Vermögens. Davon
entfallen wiederum 81,6 % auf die Sachanlagen. Der Anlagendeckungsgrad 2 (Anteil des
langfristig finanzierten Anlagevermögens) liegt mit 95,4 % über den Vorjahreswerten (2021:
93,0 %; 2020: 88,8 %). Die Kennzahl sollte tendenziell 100 % betragen, um eine kurzfristige
Finanzierung von Teilen des Anlagevermögens auszuschließen.

Der Wert des Sachanlagevermögens mindert sich durch die jährlichen Abschreibungen, die
den Wertverlust durch Abnutzung widerspiegeln. Die bilanziellen Abschreibungen in der
Ergebnisrechnung betragen 7.952 T€.

Die Kennzahl „Investitionsquote“ zeigt an, in welchem Maße der Wertverlust des
Anlagevermögens infolge von Abschreibungen durch Neuinvestitionen ausgeglichen wird. Die
Investitionsquote beträgt 389,2 % und ist nochmals höher als im Vorjahr (2021: 244,0 %; 2020:
126,2 %). Zur Erhaltung des städtischen Vermögens sollten Investitionen mindestens in Höhe
der regulären bilanziellen Abschreibungen getätigt werden. Diese Anforderung wurde erfüllt.

Der wertmäßig größte Zugang ist der Zugang zum Beteiligungsbuchwert des Abwasserwerks
Gronau (8.802 T€) im Rahmen des Verfahrens von Gewinnausschüttung und Kapitaleinlage
(„Schütt-aus-hol-zurück“). Zu den wertmäßig größten fertiggestellten Investitionen 2022
gehören die weitere Teilfertigstellung der Feuer- und Rettungswache (7.270 T€), der
Kindergarten Astrid Lindgren (3.668 T€) und die Erweiterung der Eilermarkschule (2.436 T€).
Hinzu kommen noch die Anlagen im Bau (z.B. Neubau der Euregio Gesamtschule am Standort
Gasstraße sowie die Attraktivierung der Innenstadt).
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4.1.3 Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen hat eine Gesamtsumme von 66.289 T€ und bildet damit 12,84 % des
städtischen Gesamtvermögens ab. Es ist kurzfristig gebunden.

Das Umlaufvermögen enthält in dem Posten Vorräte zum einem zum Verkauf bestimmte
Baugrundstücke (26.910 T€) und zum anderen die Bevorratung mit Ökopunkten und
vergleichbaren Rechten (5.491 T€).

Einen weiteren großen Anteil am Umlaufvermögen haben die bilanzierten Forderungen und
sonstigen Vermögensgegenstände mit einem Betrag von 17.263 T€. 98,3 % der Forderungen
haben eine Laufzeit von unter einem Jahr. Der Bestand offener Forderungen ist gegenüber
dem Vorjahr (2021 16.023 T€) gestiegen.

Der Posten Liquide Mittel weist einen Bestand in Höhe von 16.624 T€ (2021: 18 T€) aus. Zum
Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (2021:
13.046 T€). Die Liquiditätslage hat sich also in der Stichtagsbetrachtung verbessert. Der
Abbau der Liquiditätskredite erfolgte auf Kosten eines Zugangs von Investitionskrediten
(Kreditaufnahme vor Zinsanstieg).

4.2 Kapitalstruktur der Bilanz (Passiva)

31.12.2021 31.12.2022

1. Eigenkapital 106.124.075,21 € 104.623.124,83 €

1.1 Allgemeine Rücklage 63.130.336,33 € 63.207.428,72 €

1.3 Ausgleichsrücklage 27.312.735,19 € 42.993.738,88 €

1.4 Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag

15.681.003,69 € -1.578.042,77 €

2. Sonderposten 139.073.397,55 € 139.374.457,06 €

3. Rückstellungen 75.404.226,44 € 85.391.407,96 €

4. Verbindlichkeiten 141.905.707,70 € 182.442.635,98 €

5. Passive
Rechnungsabgrenzung

5.191.323,89 € 4.287.303,04 €

Bilanzsumme 467.698.730,79 € 516.118.928,87 €

4.2.1 Eigenkapital
Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens.
Der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital wird durch die Kennzahlen
Eigenkapitalquote I und II angegeben. Die Eigenkapitalquote II berücksichtigt neben dem
Eigenkapital auch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge.

Die Eigenkapitalquote I beträgt 20,3 % (2021: 22,7 %; 2020: 20,2 %) die Eigenkapitalquote II
46,5 % (2021: 51,6 %; 2020: 49,5 %).

Die Ausgleichsrücklage wurde durch den Jahresüberschuss des Jahres 2021 (15.681 T€) auf
einen Betrag in Höhe von 42.994 T€ erhöht. Durch das negative Jahresergebnis 2022 wird
sich die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2022 auf 41.416 T€ reduzieren.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von
13.586 T€ (lt. Haushaltsplan 2023) vorgesehen.
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4.2.2 Sonderposten
Der Sonderposten weist einen Betrag in Höhe von 139.374 T€ aus. Die
Drittfinanzierungsquote liegt mit 58,6 % wieder unter dem Vorjahr (2021: 64,1 %; 2020:
61,4 %). Sie zeigt an, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung
durch Abschreibungen mindern.

4.2.3 Rückstellungen
Bei den Rückstellungen bilden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit einer
Summe in Höhe 63.829 T€ den größten Posten.

Durch die Bildung von Rückstellungen werden die Aufwendungen für die Beamtenversorgung
nicht den Haushaltsjahren angelastet, in denen die Auszahlung der Versorgungsleistungen
erfolgt, sondern verursachungsgerecht den Haushaltsjahren zugeordnet, in denen die
Beamtinnen und Beamten aktiv tätig sind.

Das vorgeschriebene Teilwertverfahren ermöglicht eine nahezu gleichmäßige Verteilung des
Barwertes der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf die einzelnen Jahre der Dienstzeit
der Beamtinnen und Beamten. Dabei wird davon ausgegangen, dass in jedem geleisteten
Dienstjahr ein weiterer Anteil am endgültigen Leistungsanspruch erworben wird. Die Höhe der
Rückstellung wird jährlich durch ein versicherungsmathematisches Gutachten neu berechnet.

Im Jahre 2022 entstanden folgende Aufwendungen und Auszahlungen:
Auszahlung Betrag Aufwand (+) / Ertrag (-) Betrag

Pensionen u. Beihilfen
Leistungsempfänger

3.902.659,97 € Inanspruchnahme
Rückstellung
Leistungsempfänger

-3.902.659,97 €

Zahlungsunwirksame
Auflösung Rückstellungen
Leistungsempfänger (Tod)

-443.216,00 €

Zuführung Rückstellungen
Leistungsempfänger

4.443.665,97 €

Auflösung Rückstellungen
Aktive

-302.110,00 €

Zuführung Rückstellungen
Aktive

2.897.712,00 €

Summe Auszahlung 3.902.659,97 € Summe Aufwand 2.693.392,00 €

Zur Finanzierung späterer Auszahlungen stehen der Rückstellung auf der Aktivseite in dem
Posten Finanzanlagen Anteile am Versorgungsfonds kvw in Höhe von 1.806 T€ gegenüber.

Der Bestand der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an städtischen Gebäuden
war am Jahresanfang 3.508 T€. Im Jahr 2022 wurden für die Nachholung von
Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen in Höhe von 625 T€ in Anspruch genommen. Für
Maßnahmen, die den Rückstellungsbetrag überschritten, entstand zusätzlicher Aufwand in
Höhe von 34 T€. Daneben wurden Rückstellungen in Höhe von 429 T€ aufgelöst. Neue
Rückstellungen wurden in Höhe von 444 T€ gebildet. Der Stand der
Instandhaltungsrückstellung beträgt somit zum Bilanzstichtag 2.898 T€.

Die Inanspruchnahme der Rückstellungen ist für die Jahre 2023 bis 2024 geplant. Die
Durchführung der Maßnahmen stellt zukünftig keinen Aufwand dar, berührt also die
Ergebnisrechnung nicht. Allerdings müssen genügend liquide Mittel zur Verfügung gestellt
werden.
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Im Haushaltsjahr 2022 sind die sonstigen Rückstellungen insbesondere für mögliche
Rückzahlungsverpflichtungen von Gewerbesteuern erhöht worden (+6.684 T€). Die
Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen zum 31.12.2022 betragen 12.448 T€, sofern
sie in Anspruch genommen werden, belasten sie die Finanzen der Stadt Gronau in den
folgenden Jahren, auf das Ergebnis wirken sie sich hingegen nicht aus.

4.2.4 Verbindlichkeiten
Den Zugängen im Vermögen steht eine erhebliche Neuverschuldung auf der Passivseite
gegenüber. Dabei wurde die im Wirtschaftsjahr 2021 ausgewiesene kurzfristige Verschuldung
im Jahr 2022 in langfristige Darlehen umgewandelt. Damit ist es gelungen, die historisch
niedrigen Finanzierungskosten der Vergangenheit für die Zukunft langfristig zu sichern.

Bezogen auf den Jahresabschluss 2022 und den damit erheblich gestiegenen
Verbindlichkeitenstand liegt die Verschuldung der Stadt bei 2.840 € je Einwohner. Diese
Kennzahl liegt damit weit über der statistischen Verschuldung aller Kommunen in NRW in
Höhe von 1.447 € je Einwohner (Stand 2022, Quelle IT-NRW). Die landesweite Entwicklung
war im Vergleichszeitraum von 10 Jahren im Gegensatz zu Gronau nahezu unverändert,
während die Stadt Gronau einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen hat.

Der Posten Verbindlichkeiten weist einen Bestand in Höhe 182.443 T€ aus, davon entfällt ein
Betrag in Höhe von 140.820 T€ auf Investitionskredite. 57,7 % der Verbindlichkeiten weisen
eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren (2021: 50,8 %, 2020: 49,7 %) auf. Die kurzfristige
Verbindlichkeitsquote beträgt 9,3 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (9,8 %) gesunken.
Die Kennzahl zeigt an, wie stark die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (5.887 T€) sind in der Regel kurzfristig
und belasten zukünftig die Liquidität.

Die erhaltenen Anzahlungen weisen einen Bestand von 11.935 T€ aus. Darin sind u.a.
Vorausleistungen und Ablösungen von Erschließungsbeiträgen in Höhe von 4.130 T€
enthalten. Sobald die Erschließungsanlagen fertiggestellt sind, erfolgt eine Umgliederung der
Beträge in die Sonderposten.

Der Posten Erhaltene Anzahlungen beinhaltet darüber hinaus angesparte Beträge aus der
Schulpauschale in Höhe von 1.000 T€ und der Investitionspauschale in Höhe von 4.226 T€.
Diese Beträge werden zukünftigen Investitionen als Sonderposten zugewiesen, um den
Nettoaufwand durch Abschreibungen zu verringern.

4.3 Ertragslage
Die Ergebnisrechnung weist gegenüber dem Ansatz 2022 eine Verbesserung von 10.261 T€
aus, die im Wesentlichen auf höhere Steuererträge, höhere Kostenerstattungen und
–umlagen, geringere Personalaufwendungen sowie Transferaufwendungen zurückzuführen
sind.

Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass das ordentliche Ergebnis mit einem strukturellen
Defizit von ca. 9,6 Mio. Euro abschließt. Das gute Ergebnis ergibt sich überwiegend aus dem
Finanzergebnis, das in zukünftigen Perioden nicht ohne weiteres reproduzierbar ist.

Das Finanzergebnis beinhaltet u.a. eine beschlossene Sonderausschüttung des Abwasser-
werkes durch ein Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren in Höhe von ca. 8,8 Mio. Euro und dient
der Stärkung der Ausgleichsrücklage zur Deckung künftiger Defizite. Diese Maßnahme muss
als Einmaleffekt betrachtet werden und ist in Folgejahren in dieser Größenordnung nicht
reproduzierbar. Ohne diese Maßnahme wäre für das Jahr 2022 ein deutlich schlechteres
Jahresergebnis entstanden.
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Prognostisch wird im Jahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von -13.586 T€ gerechnet.

4.4 Finanzlage
Die Finanzrechnung schließt ab mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von ca.
16.624 T€. Darin enthalten sind per Saldo Kreditneuaufnahmen in Höhe von ca. 26.996 T€.
Der Kreditaufnahme steht ein Saldo aus Investitionstätigkeit von - 32.037 T€ (vgl. 4.4.2)
gegenüber. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit schließt mit + 18.404 T€ (vgl. 4.4.1) positiv
ab.

4.4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Bezeichnung Fortgeschr.

Ansatz 2022
Ergebnis 2022 Abweichung

Einzahlung aus lfd.
Verwaltungstätigkeit  141.418.516,00 €  163.103.276,87 €  21.684.760,87 €

Auszahlung aus lfd.
Verwaltungstätigkeit - 154.484.603,00 € - 144.698.935,35 €  9.785.667,65 €

Saldo aus lfd.
Verwaltungstätigkeit - 13.066.087,00 €  18.404.341,52 €  31.470.428,52 €

Der positive Betrag aus der lfd. Verwaltungstätigkeit hat seine Ursache vor allem in einer
positiven Entwicklung der Einnahmen aus Steuern und Gebühren (ca. +14.808 T€),
niedrigeren Personalkosten (u.a. Fachkräftemangel), niedrigeren Ausgaben für Sach- und
Dienstleistungen (-3.028 T€) und einer positiven Entwicklung der Transferzahlungen. Dabei
ist gerade der Bereich der Steuereinnahmen und der Transferzahlungen zum Zeitpunkt der
Budgeterstellung – wie bereits oben dargestellt – mit großen Unsicherheiten behaftet.

4.4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit
Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz

2022
Ergebnis 2022 Abweichung

Einzahlung aus lfd.
Investitionstätigkeit 17.861.242,00 € 6.124.346,09 € -11.736.895,91 €

Auszahlung aus lfd.
Investitionstätigkeit -130.751.766,00 € -38.161.585,06 € 92.590.180,94 €

Saldo aus
Investitionstätigkeit

-112.890.524,00 € -32.037.238,97 € 80.853.285,03 €

Die Unterschreitung des Ansatzes für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird im
Wesentlichen durch Verschiebung der Fertigstellung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
verursacht. Erforderliche Ermächtigungen in Höhe von 41.468 T€ wurden übertragen (vgl.
Anlage zum Anhang).

4.4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Im Jahre 2022 wurden Investitionskredite (ohne Umschuldungen) in Höhe von 46.246 T€
aufgenommen. Der Liquiditätskredit in Höhe von 13.046 T€ wurde vollständig getilgt.
Insgesamt beträgt der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 26.996 T€.
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4.4.4 Liquide Mittel
Die Finanzrechnung schließt zum 31.12.2022 mit einem Bestand an liquiden Mitteln von
16.624 T€ ab. Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zum
Bilanzstichtag.

Der Stand zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ist jedoch nur eine Momentaufnahme. Einen
besseren Überblick über die Finanzlage der Stadt Gronau bietet die folgende Darstellung der
Liquiditätsentwicklung für das Jahr 2022.

Liquiditätsentwicklung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Die Liquiditätslage der Stadt Gronau hat sich in der Stichtagsbetrachtung 01.01.2022 zum
31.12.2022 verbessert, auch die durchschnittliche Liquiditätsentwicklung ist positiv. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass zur langfristigen Sicherung günstiger Zinskonditionen
Investitionsdarlehen in Höhe von 46.246 T€ aufgenommen wurden. Dabei wurden
Ermächtigungen der Jahre 2020 bis 2022 verwendet.

Ein weiterer Teil der Kreditermächtigung aus dem Jahre 2022 wurde im ersten Quartal 2023
in Höhe von 10.000 T€ in Anspruch genommen. Es ist geplant, die Kreditermächtigung in Höhe
des tatsächlich entstandenen Investitionssaldos (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzgl.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) in Anspruch zu nehmen. Die verbleibende
Kreditermächtigung steht erst nach Prüfung des Jahresabschlusses endgültig fest. Die
Aufnahme ist bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2024 möglich.

5 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag
eingetreten sind

Nach dem Stichtag sind keine Vorgänge eingetreten, die von besonderer Bedeutung für den
Jahresabschluss 2022 waren.

6 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Gronau
Im Rahmen der Berichtspflicht werden auch die Chancen, die wesentliche Auswirkung auf die
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und
erläutert. Im Folgenden werden Chancen und Risiken einzelner Verwaltungsbereiche näher
ausgeführt:
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Kommunale Finanzsteuerung in einer konjunkturell schwierigen Situation
Mit einem negativen Jahresergebnis 2022 und positiven Jahresergebnissen mit Überschüssen
in den Jahren 2016, 2017, 2019 und 2021 kalkuliert der Haushalt 2023 ff. der Stadt Gronau
mit deutlichen Defiziten. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gemäß
Haushaltssatzung 2023 ff. berücksichtigt dabei auch die finanziellen Einbußen der Corona-
Krise.

Mit einem unveränderten Gewerbesteuerhebesatz von 417 Prozentpunkten steht Gronau
nach wie vor am unteren Ende der Skala von Städten vergleichbarer Größe. Damit senden wir
für das Jahr 2023 erneut ein wichtiges Signal an die heimische Wirtschaft. Alle Bereiche der
Stadt sind zur konsequenten Sparsamkeit angehalten. Die dauerhaften Anstrengungen der
Stadt Gronau, Konsolidierungsbeiträge zu generieren, reichen allein nicht aus, die
haushalterische Krise zu überwinden. Insofern sind für die nächsten Jahre große Risiken
erkennbar, die zu einer weiteren Intensivierung der Konsolidierungsanstrengungen führen
sollten. Die Risiken liegen insbesondere in den Bereichen der zentralen Finanzen
(insbesondere Gewerbesteuer) und der Transferaufwendungen (insbesondere Jugend (Kita),
Schule und Soziales).

Auf Zukunft fokussieren Es ist entscheidend, dass die Stadt Gronau auch weiterhin auf
„Zukunft fokussiert“ bleibt: Um die Zukunft unserer Stadt, ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre
Attraktivität aktiv zu gestalten, müssen wir weiter investieren. Nicht nur, weil es als Kommune
genau das falsche Signal an die Wirtschaft wäre, jetzt auf Sparkurs zu gehen, sondern weil es
auch mit Blick auf die nächste Generation fatal wäre, die notwendigen Investitionen in Bildung,
in Infrastruktur inklusive der digitalen, in Klimaschutz und Stadtentwicklung, in Wohnraum und
neue Mobilität zu unterlassen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Stadt Gronau
nach wie vor um eine Stadt mit steigender Bevölkerungszahl handelt und damit die notwendige
Infrastruktur entsprechend anzupassen ist.

Bei allen haushaltspolitischen Unwägbarkeiten gilt es mehr denn je, eine Investitionsplanung
zu entwickeln, die in einem ausgewogenen Verhältnis einer bedarfsgerechten Infrastruktur für
eine zufriedene Bürgerschaft ermöglichen und gleichzeitig die haushaltstechnischen
Möglichkeiten der Stadt Gronau berücksichtigen bzw. nicht überfordern.

Wirtschaftliche Entwicklung Da die dynamische Krisenentwicklung zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht absehbar ist, birgt dies für den Wirtschaftsstandort Gronau und die Gronauer
Wirtschaftsteilnehmer/innen vermehrte Risiken.

Steigende Rohstoffpreise und Lieferengpässe durch derzeit fragile Lieferketten belasten
nahezu alle Unternehmen. Überproportional steigende Preise für Energie und Rohstoffe sowie
die dadurch ausgelöste Inflation führen zur Zeit und für die Zukunft zu einem steigenden
Zinsniveau, mit der Folge, dass selbst ein Konjunkturrückgang nicht auszuschließen ist. Erste
Entwicklungen dazu sind im Bereich der Bauindustrie bereits absehbar.

Die Finanzlage vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen bleibt äußerst angespannt. Daher
wird auch in Zukunft ein Konsolidierungsbedarf bei den Kommunen - so auch bei der Stadt
Gronau - bestehen. Zudem bleibt zu beachten, dass die Gesamtschuldenstände von Bund,
Ländern und Kommunen durch die Wirtschafts- und Finanzkrise der vergangenen Jahre
enorm gewachsen sind und sich heute auf einem hohen Niveau bewegen. Dies gilt auch für
die Stadt Gronau. Ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land wird
die kommunale Handlungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt.

Entwicklung der zentralen Finanzen Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Gronau
unterliegt starken Schwankungen, wobei sich als zentrale Einflussgröße die Entwicklung der
Konjunktur erweist. Getragen vom breiten Mittelstand war die Gewerbesteuerentwicklung in
der Vergangenheit in Gronau anders als in vielen anderen nordrhein-westfälischen Kommunen
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tendenziell positiv. Ungeachtet dessen ist die Abhängigkeit des Steueraufkommens von der
Konjunkturlage und der einzelwirtschaftlichen Situation bedeutender Unternehmen in Gronau
erkennbar. Die anhaltend gute wirtschaftliche Entwicklung führte in der Vergangenheit zu
einem Anstieg der Erträge. Nach einem deutlichen Einbruch der Gewerbesteuern im Jahr
2020, konnte die Entwicklung der Gewerbesteuererträge in den Jahren 2021 und 2022 wieder
an den Trend vor Ausbruch der Pandemie anknüpfen. Die Erwartungshaltung für die
Gewerbesteuerentwicklung der folgenden Jahre ist infolge der Auswirkungen des Krieges in
der Ukraine, die steigenden Energiekosten sowie Lohnsteigerungen in fast allen Branchen als
auch aufgrund gesetzlicher Änderungen eingetrübt (Einnahmen stagnieren). Es besteht
zudem das Risiko, dass aufgrund erfolgreicher Einspruchs- oder Klageverfahren
Gewerbesteuereinnahmen aus Vorjahren wieder zurückzuzahlen sind. Da sich die Verfahren
gegen den jeweiligen Messbescheid des Finanzamtes richten, hat die Stadt Gronau hierüber
im Voraus keine oder nur sehr eingeschränkte Erkenntnisse. Erfolgreiche Verfahren, die zu
einer Rückzahlung führen, belasten somit die Ergebnisse späterer Haushaltsjahre, soweit
dafür nicht bereits entsprechende Rückstellungen gebildet werden konnten.

Eine Branchendiversifikation gilt darum als Schlüssel zur Verstetigung der
Gewerbesteuererträge: Regelmäßig gelingt die Vermarktung neuer attraktiver
Gewerbeflächen durch unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Langfristig allerdings
könnten Abwanderungen qualifizierter junger Menschen und der damit verbundene
Fachkräftemangel die positive Entwicklung des Mittelstands in Gronau gefährden. Dagegen
kann eine forcierte kommunale Wohnbaulandentwicklung zur Verwirklichung des Grundsatzes
„Arbeiten und Leben im gleichen Ort“ -in Gronau- beitragen.

Dazu bleibt abzuwarten, ob insbesondere die Verwerfungen im Energiemarkt zusätzlich
negative Auswirkungen auf die 100%ige Tochter Stadtwerke Gronau GmbH auslöst. Dies
könnte sich z.B. negativ auf die Beteiligungserträge bei der Stadt Gronau auswirken bzw.
städtische Mehraufwendungen zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit zur Folge haben.
Auch eine Korrektur des Beteiligungswertes in der Bilanz der Stadt Gronau erscheint aktuell
nicht ausgeschlossen.

Aktuell steht durch eine zwischenzeitlich erfolgte Betriebsprüfung der Finanzverwaltung NRW
die Gemeinnützigkeit der 100%igen Tochtergesellschaft Chance gGmbH im Bereich der
Arbeitnehmerüberlassung zur Disposition; aus dem Prüfungsergebnis können zusätzliche
Belastungen für kommende Haushaltsperioden nicht ausgeschlossen werden.

Kommunaler Finanzausgleich Ungeachtet der Konjunktur bleibt die strukturelle
Unterfinanzierung der Kommunen ein wichtiges Thema. Viele Kommunen haben ohne
finanzielle Unterstützungen von Bund und Land nach wie vor Schwierigkeiten, einen
ausgeglichenen Haushalt zu realisieren. Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher seit
Jahren vom Land NRW eine Anhebung des Verbundsatzes - also des Anteils der Kommunen
am Landesaufkommen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer sowie
von vier Siebtel der Grunderwerbsteuer - von 23 Prozent auf 28,5 Prozent. Die Absenkung
dieses Verbundsatzes, die seit dem Jahr 1982 erfolgt, wird als eine zentrale Ursache der
strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in NRW gesehen.

Auch die aktuell höhere Finanzkraft der Stadt Gronau im interkommunalen Vergleich löst nicht
das grundlegende Problem dieser chronischen, kommunalen Unterfinanzierung. Wie alle
Kommunen, kann sich auch die Stadt Gronau nicht dem Trend entziehen, dass stetig
wachsende gesetzliche und kostenintensive Pflichtaufgaben nicht durch eine Anpassung des
Finanzausgleichs über Bund und Länder angepasst werden.

Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage Im direkten Zusammenhang mit der
Entwicklung der Gewerbesteuer stehen die Gewerbesteuerumlagen mit denen Bund und
Länder an dem Gewerbesteueraufkommen beteiligt werden.
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Der Hebesatz der Kreisumlage des Kreises Borken war in den vorangegangenen
Haushaltsjahren vergleichsweise niedrig in NRW. Dies wurde auch dadurch ermöglicht, weil
die Kreishaushalte unter der teilweisen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant
wurden. Die Ausgleichsrücklage auf Ebene des Kreises wurde folglich in Anspruch
genommen, um die Städte und Gemeinden im Kreis Borken nachhaltig zu entlasten. Es bleibt
aber festzuhalten, dass die Kreisumlage trotz vermindertem Umlagesatz in absoluten Zahlen
weiter steigt.

Die Entwicklung der tendenziell weiter steigenden Aufwendungen für soziale Hilfeleistungen
sowohl für die Stadt Gronau als auch für den Kreis Borken, stellen für beide Kommunen eine
andauernde große Herausforderung dar. Damit werden absehbar in den nächsten Jahren
erhebliche Mehraufwendungen unmittelbar und mittelbar über die Kreisumlage zu finanzieren
sein.

Personal und Organisation Die Lage auf dem Arbeitsmarkt und in Folge die Gewinnung
und Bindung auch von speziell qualifiziertem Personal wie z.B. im technischen Bereich, ist und
bleibt eine zentrale Herausforderung. Fluktuation und Stellenvakanzen erfordern bereits jetzt
in einigen Bereichen ein priorisiertes Vorgehen bei der Aufgabenerledigung.

Die Personalaufwendungen und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen
sind ein Kostenfaktor für künftige Haushalte der Stadt Gronau. Für den künftigen Personaletat
maßgeblich sind die Veränderungen im Stellenplan, die Entwicklung der
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte und für Beamte sowie die Zuführungen zu
den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Digitalisierung Zusätzlich gewinnt die „Digitalisierung“ als Chance, aber auch als Risiko an
Bedeutung. Die Digitalisierung verändert zum einen alle Lebensbereiche der Bürgerschaft und
zum anderen alle Verwaltungsbereiche. Zusätzliche IT-Anforderungen in Bezug auf Aktualität,
IT-Sicherheit und Datenschutz sind zu bewältigen und dauernd an aktuelle Entwicklungen
anzupassen. Demgegenüber steht die Möglichkeit zur Prozessoptimierung sowie zur
Erhöhung der Kundenfreundlichkeit durch ein zeitgemäßes Dienstleistungsangebot. Eine
moderne, wettbewerbsfähige Stadt muss mit den Entwicklungen im digitalen Zeitalter Schritt
halten können. Der Ausbau der IT-Infrastruktur ist dabei für Bürgerschaft und Unternehmen
ein zentrales Thema.

Die Stadt möchte die Möglichkeiten des e-Governmentgesetzes wahrnehmen und damit z.B.
Online-Angebote mit einer medienbruchfreien Weiterverarbeitung ausweiten. Junge
Menschen sollen für die Anforderungen des (Berufs-) Lebens ausgebildet werden. Das
Erlernen z.B. von Fremdsprachen sowie von mathematisch-naturwissenschaftlichen und
technischen Fächern kann durch die kompetente Nutzung digitaler Medien unterstützt werden.
Die Stadt Gronau weitet dazu u.a. die Bereitstellung von Tablets in Schulen weiter aus.

Controlling / Risikofrüherkennung Die Controlling-Mechanismen wurden bei der
Haushaltsabwicklung 2022 zur Haushaltssteuerung genutzt. Die Entwicklung 2022 bestätigt,
dass angesichts des großen Haushaltsvolumens geringe prozentuale Abweichungen
erhebliche Auswirkungen haben können. Ziel bleibt es daher weiterhin, die
Haushaltsabwicklung unterjährig möglichst genau zu analysieren, um frühzeitige
Steuerungsmaßnahmen ansetzen zu können.

Insbesondere im Rahmen der quartalsweisen Controlling-Berichte an den Rat und
Jahresabschlüsse greifen Maßnahmen zur Beobachtung und Identifizierung möglicher Risiken
sowie zur Bewertung und Bewältigung der Risiken. Auch der Jahresabschluss 2022 zeigt die
vielfältigen Abweichungen im Hinblick auf die Planansätze. Deutlich wird aber auch, dass die
Stadt Gronau viele Entwicklungen nicht selbst beeinflussen kann, die sich somit einer
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Steuerungsmöglichkeit entziehen. Soweit Risiken erkenn- und bewertbar sind, werden
entsprechende Vorkehrungen (z.B. Rückstellungen) getroffen.

Verschuldung Die Verschuldung (Verbindlichkeiten) der Stadt Gronau hat sich im Jahr 2022
um ca. 40,5 Mio. Euro erhöht. Wesentliche Ursache ist die Netto-Neuverschuldung zur
Finanzierung erfolgter Investitionen in Höhe von ca. 39,7 Mio. Euro sowie die Erhöhung der
sonstigen Verbindlichkeiten um ca. 14,4 Mio. € erhöht. Gleichzeitig wurden die kurzfristigen
Bankverbindlichkeiten in langfristige Darlehn umgeschuldet. Damit konnte für eine Summe von
ca. 13 Mio. Euro (Stand 1.1.2022) das bis dahin vorherrschende niedrige Zinsniveau langfristig
gesichert werden. Die Aufnahme neuer Kredite für zukünftige Investitionen wird nur noch zu
erheblich höheren Zinsen analog des gestiegenen Zinsniveaus möglich sein.

Vor dem Hintergrund eines aktiv betriebenen Zins- und Schuldenmanagements wurde in der
Vergangenheit durch eine strategische Ausrichtung ein breites Bankpartnerportfolio
geschaffen, das die Stadt Gronau in die Lage versetzt, eine sichere Planungsgrundlage der
Zinsausgaben zu günstigen Konditionen zu erzielen. Als weiterer positiver Effekt wird
hierdurch zusätzlich die Risikoverteilung für die Zukunft (Zinsänderungsrisiko, Klumpenrisiko
in den Laufzeiten, Zuverlässigkeit von Bankpartnern) gesenkt.

Einen maßgeblichen Beitrag zur Erreichung dieser Vorgaben kann dabei eine verstärkte
Finanzmarktkommunikation leisten. Bereits jetzt ist in der Praxis zu beobachten, dass die
Entscheidung zur Kreditvergabe durch Bankpartner von der Bereitstellung wesentlicher
finanzwirtschaftlicher Kennzahlen und Daten abhängig gemacht wird. Hierdurch rückt die Stadt
Gronau stärker in den Fokus einer externen Sicht auf den Konzern Stadt Gronau, sei es durch
Bankpartner oder andere Investoren. Um diesen gestiegenen Anforderungen adäquat zu
begegnen, soll durch ein standardisiertes Kennzahlenset sowie eine Darlegung der Gronau
spezifischen Soft-Skills die Außenwirkung der Stadt Gronau gegenüber den bestehenden
sowie den potenziellen neuen Finanzierungspartnern weiter professionalisiert werden. Mit
dieser Ausrichtung wird das bestehende Schuldengesamtportfolio nachhaltiger aufgestellt, um
zukünftig weiterhin Darlehen und positive Zinskonditionen für die Stadt Gronau zu erzielen.

Mittelfristige Ergebnisplanung Nach Jahresüberschüssen in den Jahren 2016, 2017,
2019 und 2021 hat die Stadt Gronau im Jahre 2022 zwar einen Jahresfehlbetrag
erwirtschaften, der aber deutlich unter dem geplanten Fehlbetrag liegt.

Einschränkend ist jedoch zu erwähnen, dass angesichts der vielfältigen Aufgaben und
Verantwortlichkeiten der Stadt Gronau die mittelfristige Entwicklung ab 2023 nur schwer
abschätzbar ist und für das Jahr 2022 positive Effekte enthält, die als singulär einzuschätzen
bzw. mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wiederholbar sind. Es bestehen erhebliche Risiken
insbesondere durch die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise in vielen Ländern Europas
und die politischen Verwerfungen im europäischen Raum sowie die fragilen internationalen
Finanzmärkte. Mit weiteren Belastungen des Sozialbereichs in den Folgejahren ist ebenso zu
rechnen. Zudem bleibt zu beachten, dass die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und
Kommunen durch die Wirtschafts- und Finanzkrise enorm gewachsen sind und krisenbedingt
weiter ansteigen werden. Die weiteren Auswirkungen auf die Entwicklung der kommunalen
Finanzen lassen sich nicht seriös vorhersagen.

Fazit Chancen und Risiken Unbeschadet vielfältiger finanzieller Herausforderungen
konnte die Stadt Gronau 2022 mit einem gegenüber der Planung verbesserten Ergebnis
abschließen. Die Corona-Pandemie hat an vielen Stellen der Verwaltung Personal und
Finanzen außerordentlich belastet. Die finanziellen Corona-Schäden konnten zwar im
Haushalt gedeckt werden, die sozialen Folgen werden sich jedoch in den kommenden Jahren
noch auswirken. Die weitere Entwicklung in finanzieller Sicht ist aufgrund bisher nicht
absehbarer Folgen des Ukraine-Krieges in weiten Teilen ungewiss. Die Unternehmen haben
sich noch nicht von der Corona-Pandemie erholt und müssen nun die Folgewirkungen des
Ukraine-Krieges bewältigen. Die wirtschaftliche Entwicklung wird gehemmt und damit ist die
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Zukunft der zentralen städtischen Einnahmepositionen unklar. Zudem werden hohe
Inflationsraten - insbes. auch steigende Energiepreise - erheblich das Ergebnis der
kommenden Jahre nicht nur der Stadt selbst, sondern auch der Konzerntöchter
beeinträchtigen. Die Unterbringung Geflüchteter, die Bereitstellung von zusätzlichen Schul-
und Kitaplätzen sowie weitere Integrationsleistungen sind organisatorisch, personell und
finanziell eine enorme Herausforderung.

In allen Bereichen versucht die Stadt Gronau durch aktive Steuerungsmaßnahmen die
Ergebnisentwicklung positiv zu beeinflussen. Die stetige Aufgabenerfüllung mit einem
ausgeglichenen Haushalt kann nur gelingen, wenn das strategische Ziel der konsequenten
Haushaltskonsolidierung von allen Akteuren befolgt wird. Dieses Ziel kann jedoch nur
umgesetzt werden, wenn die Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene die Kommunen
mit ausreichenden Mitteln für ihre Aufgaben ausstatten und das Konnexitätsprinzip tatsächlich
einhalten.

Ungeachtet aller notwendigen Sparmaßnahmen darf jedoch nicht die Zukunftsfähigkeit der
Stadt Gronau gefährdet werden. Der Rat der Stadt Gronau hat deshalb eine Vielzahl von
Investitionsmaßnahmen beschlossen, um einen größtmöglichen Nutzen für die Bürgerschaft
in Gronau zu erzielen. Der vorliegende Jahresabschluss 2022 bestätigt die positive
Entwicklung der Stadt Gronau, da im Verhältnis zur Planung ein um 10.261 T€ verbessertes
Jahresergebnis erwirtschaftet worden ist. Die Stadt Gronau wird somit alles daransetzen, ihre
vollständige Handlungsfähigkeit zu erhalten und hat die Chance, ihrer Bürgerschaft dauerhaft
ein kommunales Leistungsspektrum vorhalten zu können, welches nicht selbstverständlich ist.

Gronau, den, 19. Oktober 2023

gez. Doetkotte gez. Eising
Bürgermeister Kämmerer

Anlagen
- NKF-Kennzahlenset NRW mit Erläuterungen

Ermittelt aus den Jahresabschlüssen 2019 bis 2022 der Stadt Gronau (Westf.)



Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

Jahres-
abschluss

Jahres-
abschluss

Jahres-
abschluss

Jahres-
abschluss

Erläuterung Berechnung

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022

Aufwandsdeckungs-
grad

102,1% 96,4% 109,8% 94,0% Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die
ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche
Erträge gedeckt werden können. Der angestrebte
Wert von 100 % wird nicht überschritten.

Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche
Aufwendungen

Eigenkapitalquote 1 21,9% 20,2% 22,7% 20,3% Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des
Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.
Sie kann ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme

Eigenkapitalquote 2 52,9% 49,5% 51,6% 46,5% Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des
"wirtschaftlichen Eigenkapitals" am
Gesamtkapital. Weil bei der Gemeinde die
Sonderposten als Bilanzposition mit
Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz
in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße
"Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten
erweitert.

(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen
und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme

Fehlbetragsquote
(Eigenkapitalaufbau)

-2,8% 2,2% -17,3% 1,5% Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch
einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen
Eigenkapitalanteil.  Die Kennzahl wird auch bei
positivem Jahresergebnis berechnet und ist dann
als Kennzahl zum Eigenkapitalaufbau zu
interpretieren. Das Vorzeichen ist dann aufgrund
des "negativen" Fehlbetrags umgekehrt.

(Negatives) Jahresergebnis x 100 /
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)

NKF-Kennzahlenset NRW mit Erläuterungen
ermittelt aus den Jahresabschlüssen 2019 bis 2022 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahl
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Kennzahlen zur Vermögenslage

Jahres-
abschluss

Jahres-
abschluss

Jahres-
abschluss

Jahres-
abschluss

Erläuterung Berechnung

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022

Infrastrukturquote 28,6% 27,8% 26,5% 24,1% Die Infrastrukturquote zeigt, welchen Anteil das
Infrastrukturvermögen am gesamten Vermögen
der Gemeinde hat.

Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme

Abschreibungs-
intensität

5,1% 5,2% 5,2% 4,9% Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen
Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen
Aufwendungen ausmachen.

Bilanzielle Abschreibungen auf
Sachanlagevermögen  / ordentliche
Aufwendungen) x 100

Drittfinanzierungs-
quote

89,8% 61,4% 64,1% 58,6% Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis
zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der
Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen
Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der
Sonderpostenauflösung die Belastung durch
Abschreibungen abmildern.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (lt.

Sonderpostenspiegel) x 100 / Bilanzielle
Abschreibungen auf Anlagevermögen

Investitionsquote 167,6% 126,2% 244,0% 389,2% Die Investitionsquote gibt an, in welchem Maße
die Kommune, gemessen in Prozent der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
Anlagevermögens, neu investiert hat. Damit wird
angezeigt, was die Kommune im abgelaufenen
Haushaltsjahr für ihre Zukunftsvorsorge geleistet
hat, denn eine jährliche Investitionstätigkeit mit
dem Ziel der Vermögenserhaltung ist von großer
Bedeutung für die stetige Aufgabenerfüllung. Im
Zeitvergleich lassen sich mit der Kennzahl
Hinweise auf Wachstums- und
Schrumpfungstendenzen beim Anlagevermögen
ermitteln. Sinkt der Wert, hat die Kommune
weniger, steigt er, hat sie mehr investiert. Das
Investitionsverhalten kann damit auch ein
Indikator für die wirtschaftliche Situation einer
Kommune sein.

Bruttoinvestitionen (=Zugänge und Zuschreibung des

Anlagevermögens) x 100 / Abgänge des AV (=Abgänge

AHK) + Abschreibungen des AV

Kennzahl
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Kennzahlen zur Finanzlage

Jahres-
abschluss

Jahres-
abschluss

Jahres-
abschluss

Jahres-
abschluss

Erläuterung Berechnung

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022

Anlagendeckungs-
grad 2

86,9% 88,8% 93,0% 95,4% Durch die Kennzahl wird dargestellt, welcher
Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert
ist. Zur Beurteilung werden Eigenkapital,
langfristige Sonderposten und langfristige
Verbindlichkeiten herangezogen. Sie sollte
mindesten 100 % betragen, denn andernfalls
sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch
kurzfristiges Kapital finanziert. Der
Interkommunale Medianwert liegt bei 89,19 %.

(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen
und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 :
Anlagevermögen

Dynamischer
Verschuldungsgrad

34,2 217,0 19,8 12,8 Durch diese Kennzahl lässt sich die
Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde
beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil
sie die zeitraumbezogene Größe "Saldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit"
(betriebswirtschaftlich "Cash flow") enthält.
Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung
freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäfts-
tätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur
Verfügung stehen und damit zur möglichen
Schuldentilgung genutzt werden können.
Je kleiner der Wert der Kennzahl ist, desto eher
können Schulden der Kommune aus selbst
erwirtschafteten Mitteln getilgt werden. Ein
dynamischer Verschuldungsgrad von 34
bedeutet, dass eine vollständige Rückzahlung
der effektiven Schulden aus dem Saldo laufender
Verwaltungstätigkeit in 34 Jahren möglich wäre,
jedoch nur, wenn in dieser Zeit keine weiteren
Schulden hinzukämen. Weist der Saldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit einen
Fehlbetrag aus, ergibt sich rechnerisch eine
negative Kennzahl. Dies bedeutet, dass keine
Mittel zur Schuldentilgung zur Verfügung
stehen.

Effektivverschuldung / Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (FR)

Kennzahl
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Liquidität 2. Grades 30,3% 26,3% 34,2% 70,1% Die Liquidität 2. Grades gibt an, inwieweit die
kurzfristigen Forderungen und liquiden Mittel die
kurzfristigen Verbindlichkeiten decken.

(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 /
kurzfristige Verbindlichkeiten

Kurzfristige Ver-
bindlichkeitsquote

11,4% 11,0% 9,8% 9,3% Die Kennzahl zeigt, wie stark die Bilanz durch
kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Der
interkommunale Medianwert liegt bei 6,73 %.

Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 /
Bilanzsumme

Zinslastquote 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus
Finanzaufwendungen zusätzlich zu den
(ordentlichen) Aufwendungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit besteht. Der
interkommunale Medianwert liegt bei 1,25 %.

Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche
Aufwendungen
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Kennzahlen zur  Ertragslage

Jahres-
abschluss

Jahres-
abschluss

Jahres-
abschluss

Jahres-
abschluss

Erläuterung Berechnung

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022

Netto-Steuerquote 58,2% 55,9% 60,9% 60,2% Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die
Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit
unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es
ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.

Steuererträge - GewSt. Umlage -  Finanzierung
Fonds dt. Einheit x 100 / ordentliche Erträge -
GewSt. Umlage -  Finanzierung Fonds dt. Einheit

Zuwendungsquote 18,4% 22,1% 17,9% 18,8% Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf,
inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und
damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier ist
ein möglichst geringer Wert anzustreben. Hohe
Zuwendungsquoten können auf eine geringe
Finanzkraft der Gemeinde hindeuten.

Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche
Erträge

Personalintensität 20,9% 21,0% 20,6% 20,3% Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die
Personalaufwendungen an den ordentlichen
Aufwendungen ausmachen.  Der interkommunale
Medianwert liegt bei 20,8 %.

Personalaufwendungen x 100 / ordentliche
Aufwendungen

Sach- und Dienst-
leistungsintensität

18,2% 18,4% 18,9% 17,2% Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem
Ausmaß sich eine Gemeinde für die
Inanspruchnahme von Leistungen Dritter
entschieden hat. Ein vergleichsweise hoher Wert
deutet auf eine großes Maß an Auslagerungen
hin, ein niedriger Wert deutet eher darauf hin,
dass die meisten Aufgaben mit eigenem Personal
durchgeführt werden. Der interkommunale
Medianwert liegt bei 16,56 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x
100 / ordentliche Aufwendungen

Transferaufwands-
quote

46,8% 46,7% 46,3% 43,8% Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen
Anteil die Transferaufwendungen an den
ordentlichen Aufwendungen ausmachen.  Der
interkommunale Medianwert liegt bei 45,37 %.

Transferaufwendungen x 100 / ordentliche
Aufwendungen

Kennzahl
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